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Vorwort

Arbeitslosengeld (ALG) ist die sozialrechtliche Leistung, die Menschen beziehen kénnen,
die nicht oder bis zu 15 Stunden pro Woche arbeiten. Davon zu trennen ist das Burgergeld
(frtiher Arbeitslosengeld Il oder Hartz IV).

Wahrend es beim ALG um den teilweisen Ausgleich des Arbeitsentgelts geht, wird Blirgergeld
als Fursorgeleistung des Staats bei Hilfebedurftigkeit gezahlt. Die Rechtsgebiete unterschei-
den sich damit fundamental voneinander und durfen nicht in einen Hut geworfen werden.
Ein entscheidender Unterschied ist etwa, dass beim ALG nicht auf das Gesamteinkommen
der Familie geschaut wird, beim Birgergeld aber sehr wohl. Beim ALG wird grundsatzlich
der Ausfall des Arbeitsentgelts der Einzelperson kompensiert. Der Antrag auf ALG wird
bei den Arbeitsagenturen gestellt, wohingegen Burgergeld bei den Jobcentern beantragt
werden muss. Hilfebedurftige Arbeitslose konnen unter Umstanden auch ALG und Burger-
geld nebeneinander beziehen, dennoch sind die Voraussetzungen fur beide Leistungen sehr
unterschiedlich. Wenn Sie Informationen zum Birgergeld suchen, empfiehlt sich unsere
gleichnamige Broschiire.

Bei der Neuauflage haben wir wieder den Fokus darauf gelegt, die Rechtslage maoglichst

einfach darzustellen. Darum wurden an vielen Stellen , Haufig gestellte Fragen” aufgelistet,
um schnelle Antworten auf drangende Fragen zu bieten.

Saarbrlcken, im Januar 2026

Jérg Caspar Thomas Otto
Vorstandsvorsitzender Hauptgeschaftsfuhrer


https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Online_Broschueren/Buergergeld/AK_Buergergeld_2025_bf_web.pdf
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Einflihrung

In dieser Broschire geht es um die Leistungen der Agentur fur Arbeit, und zwar speziell um
Arbeitslosengeld (ALG) bei Arbeitslosigkeit. Dabei kann und soll kein Anspruch auf Voll-
standigkeit erhoben werden. Vielmehr soll ein Uberblick verschafft werden, der zum Grund-
verstandnis des ALG-Anspruchs beitragen soll. Es sollen vor allem die Fragen beantwortet
werden, die sich erfahrungsgemaB die meisten stellen, die bald ALG beziehen miissen. Dabei
ist auch die Aufbauweise dieser Broschlre der Beratungspraxis angepasst und bewusst so
gewahlt, dass der Nutzer seine Frage inklusive Antwort finden kann. Fur allgemeine Ausfih-
rungen sei auch verwiesen auf die zahlreichen Merkblatter der Bundesagentur fur Arbeit. Eine
individuelle Beratung kann durch Nutzung dieser Broschire natdrlich nicht ersetzt werden.
Dafir steht Ihnen in erster Linie Ihre Arbeitsagentur zur Verfigung. Auch die Arbeitskammer
des Saarlandes beréat ihre Mitglieder, das sind alle im Saarland sozialversicherungspflichtig
beschaftigten Arbeitnehmer sowie Arbeitsuchende, zum Thema.

Anspruch der Broschire ist es dennoch, méglichst viele auch konkrete Fragen zu beantwor-
ten. Zur besseren Nutzung dieser Broschire sei noch empfohlen: Die Fragen sind auch im
Inhaltsverzeichnis aufgefthrt. Die Antwort auf Ihre Frage findet sich in dem Kapitel, wo sie
thematisch zu verorten ist. Sind Sie etwa schon lange krank und werden aus dem Kranken-
geldbezug ausgesteuert und fragen sich, ob Sie nun Arbeitslosengeld beziehen kénnen, ob-
wohl Ihr Arbeitsverhaltnis noch besteht, finden Sie im Inhaltsverzeichnis das Kapitel , Krank-
heit und ALG"”. Haben Sie Fragen allgemeinerer Natur, etwa zur Héhe des ALG, so werden
Sie findig bei ,,Hohe des ALG". Stehen Sie ganz am Anfang und sind vollig ratlos, so ist das
Kapitel ,Erste Schritte beim ALG-Bezug” das richtige fir Sie.

Merkblatter sowie Vordrucke der Bundesagentur fur Arbeit finden Sie sortiert hier: https://
www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos

Die Fachlichen Weisungen zu den einschlagigen gesetzlichen Regelungen finden Sie hier: https://
www.arbeitsagentur.de/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen# 1478808824026

Die Vordrucke und Formulare der Bundesagentur von A bis Z finden Sie hier: https://www.
arbeitsagentur.de/formulare-a-z

Alle Angaben beziehen sich auf die Rechtslage im Januar 2026.


https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/downloads-arbeitslos-arbeit-finden
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/downloads-arbeitslos-arbeit-finden
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808824026
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen#1478808824026
https://www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z
https://www.arbeitsagentur.de/formulare-a-z
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1. Erste Schritte beim ALG-Bezug

Mir wurde gekiindigt und ich muss jetzt ALG
beziehen. Was sind meine ersten Schritte?

Egal, ob Kundigung lhrerseits, seitens des Arbeitgebers, Aufhebungsvertrag oder Ablauf des
befristeten Vertrages: Sie mussen sich arbeitsuchend und arbeitslos melden, einen Antrag
auf ALG stellen und eventuell Kiindigungsschutzklage erheben, wenn Sie sich gegen die
Kindigung des Arbeitgebers wehren wollen.

1. Arbeitsuchend melden
2. Arbeitslos melden
3. Antrag auf ALG stellen

(Evtl. Kindigungsschutzklage bei Kiindigung durch den Arbeitgeber innerhalb von
3 Wochen ab Zugang der Kiindigung (siehe Kapitel 7)).

1.1 Arbeitsuchend melden (§ 38 SGB Ill)

Sie missen sich grundsatzlich 3 Monate vor Ende des Arbeitsverhaltnisses arbeitsuchend
melden. Das ist vor allem wichtig bei befristeten Arbeitsverhaltnissen. Hier dirfen Sie grund-
satzlich nie davon ausgehen, dass das Arbeitsverhaltnis nach Ablauf der Befristung weiter-
laufen wird. Melden Sie sich 3 Monate vor Fristablauf arbeitsuchend. Sollte Ihr Arbeitgeber
Ihnen danach anbieten, weiterzuarbeiten, kénnen Sie das naturlich dennoch tun. Teilen Sie
dann der Arbeitsagentur einfach mit, dass Sie nun doch eine Anschlussbeschaftigung haben.

Auch bei Kiindigungen mit langer Kindigungsfrist gilt die 3-Monatsfrist.

m Sie kénnen sich auch friher arbeitsuchend melden. Ab Arbeitsu-
chend-Meldung sind Sie aber grundsétzlich auch mitwirkungspflichtig

und mussen Aufforderungen der Arbeitsagentur nachkommen. Das kann naturlich mit der

Arbeitszeit kollidieren und sollte deswegen wohl Uberlegt sein.

Kénnen Sie die 3-Monatsfrist nicht einhalten, weil lhr Arbeitsverhaltnis etwa mit einer Frist

von einem Monat gekindigt wurde, so missen Sie sich innerhalb von 3 Tagen ab Kenntnis
der Kindigung arbeitsuchend melden. Das gilt auch fur die Eigenktndigung.

m Melden Sie sich zu spat ohne wichtigen Grund arbeitsuchend, droht

Ihnen eine Sperrzeit von einer Woche. Nur wenn Sie darlegen kénnen,
dass Sie nicht wissen konnten, dass Sie zur Arbeitsuchend-Meldung verpflichtet sind, kann
die Sperrzeit entfallen.

Je nach Fall kann es sinnvoll sein, die Arbeitsuchend-Meldung gleich mit der Arbeitslos-
meldung zu verbinden, insbesondere wenn Ihnen recht kurzfristig gekindigt wurde und Sie



Arbeitslos melden (§ 141 SGB IIl)

schon sehr bald auf den ALG-Bezug angewiesen sind. Beachten Sie bitte, dass die Arbeit-
suchend-Meldung die Arbeitslosmeldung nicht ersetzt!

Arbeitsuchend melden kdnnen Sie sich bei jeder Arbeitsagentur. Eine ausschlieBlich person-
liche Meldung ist seit dem 01.01.2022 nicht mehr zwingend erforderlich. Sie kénnen sich
personlich arbeitsuchend melden oder durch schriftliche oder telefonische Anzeige bei der
Arbeitsagentur. Nach Online-Registrierung ist auch eine elektronische Meldung mdéglich.
Informationen erhalten Sie auf der Seite der Bundesagentur fir Arbeit: https://web.arbeits-
agentur.de/vermittlung/oalo-uilarbeitslos-melden

1.2 Arbeitslos melden (§ 141 SGB Ill)

Grundsatzlich sollten Sie sich 3 Monate vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, spatestens aber am
1. Tag der Arbeitslosigkeit arbeitslos melden. Zumindest kdnnen Sie erst ab diesem Tag ALG
beziehen. Melden Sie sich erst zu einem spateren Zeitpunkt arbeitslos, gibt es auch frihestens
ab dann erst ALG.

m ALG wird niemals riickwirkend gewahrt!

Sie kdnnen nach dem Ende des Arbeitsverhaltnisses aber auch abwarten und erst spater ALG
beantragen. Das Hinauszdgern kann sich lohnen, wenn Sie kurz vor lhrem 50., 55. oder 58.
Geburtstag stehen, weil sich die Dauer des ALG-Bezugs verlangert, und zwar um bis zu 6
Monate (siehe 4.1).

TIRTVITETR el Dann muss aber der Krankenversicherungsschutz sichergestellt wer-

den (siehe 5.7). Weiteres Risiko ist bei langerer Erkrankung, dass die
Anwartschaftszeit auf den ALG-Anspruch verloren gehen kann (siehe 2.3).

Melden Sie sich auch dann arbeitslos, wenn Sie wissen, dass die Voraussetzungen fir den
ALG-Bezug im Ubrigen nicht vorliegen. So erhalten Sie zumindest gegebenenfalls Anrech-
nungszeiten fur die Rentenversicherung (siehe 5.3).

Sind Sie wahrend des Beschaftigungsverhaltnisses und tber dessen Ende hinaus arbeitsun-
fahig, so haben Sie zunachst keinen Anspruch auf ALG, weil Sie dem Arbeitsmarkt nicht zur
Verfligung stehen. In dieser Zeit kdnnen Sie grundsatzlich weiterhin Krankengeld beziehen.
Spatestens am letzten Tag der Arbeitsunfahigkeit mussen Sie sich arbeitslos melden, besser
noch, sobald Sie von der Krankenkasse den Bescheid Uber den letzten Tag des Krankengeld-
bezugs erhalten; so kénnen Sie sicherstellen, dass Sie auch rechtzeitig ALG erhalten. Mehr
zum Thema ,, Krank und ALG" finden Sie unter 9.

Auch die Arbeitslosmeldung kann seit dem 01.01.2022 elektronisch erfolgen. Die personliche
Meldung ist weiterhin mdglich. Informationen erhalten Sie hier: https://web.arbeitsagentur.
de/vermittlung/oalo-uil/arbeitslos-melden


https://web.arbeitsagentur.de/vermittlung/oalo-ui/arbeitslos-melden
https://web.arbeitsagentur.de/vermittlung/oalo-ui/arbeitslos-melden
https://web.arbeitsagentur.de/vermittlung/oalo-ui/arbeitslos-melden
https://web.arbeitsagentur.de/vermittlung/oalo-ui/arbeitslos-melden
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Auch bei der elektronischen Meldung muss aber darauf geachtet werden, dass sie wahrend
der Offnungszeiten der Arbeitsagentur erfolgt.

m Die persénliche Meldung hat zum Vorteil, dass eine Beratung der

Arbeitsagentur erfolgen muss, sodass die eine oder andere Frage
beantwortet werden kann. Bei fehlerhafter Beratung kann gegebenenfalls ein Schadens-
ersatzanspruch gegen die Arbeitsagentur entstehen, wenn dadurch Nachteile entstanden

sind. Bei der Online-Anmeldung sind naturgemaB nur allgemein gehaltene Informationen
moglich. Stellen Sie aber in jedem Fall sicher, dass Sie die Meldung nachweisen kénnen.

1.3 Antrag stellen
Die Antragstellung ist elementar wichtig fir den Anspruch auf ALG: Ohne Antrag kein ALG!

Ein neuer Antrag und eine neue Arbeitslosmeldung sind erforderlich nach jeder Beendigung
eines Arbeitsverhaltnisses, bei einer Leistungsunterbrechung von Uber 6 Wochen oder wenn
die Leistung unbefristet eingestellt wurde.

Nach Erstellung eines Online-Accounts ist es moéglich, den Antrag online zu stellen. Sie kdn-
nen den Antrag auch vor Ort ausflllen oder per Post zusenden.

TIRTVITETR e Machen Sie keine falschen Angaben im Antrag! Die Arbeitsagentur

kann eigenstandig Ihre Angaben Uberprifen und es kann fur Sie teuer
werden bzw. kann eine Sperrzeit verhangt werden (siehe 6.2, 7.1).

Sie konnen gleichzeitig einen Antrag auf Birgergeld, Kinderzuschlag und Wohngeld stellen,
wenn Sie im jeweiligen Bereich hilfebeddirftig sind. Mehr dazu finden Sie in unserer Broschdi-
re zum Burgergeld.

m Ist der Antrag einmal nicht angekommen oder erst spater, so gilt
der Antrag dennoch bereits ab Arbeitslosmeldung als gestellt (§ 323
SGB 1ll), es kann also ab dann dennoch ALG bezogen werden. Da die Angaben im Antrag

aber fur die Berechnung des ALG notwendig sind, sollten Sie ihn unbedingt einreichen oder
nachreichen.

1.4 Haufig gestellte Fragen

1.4.1 Mir wurde geklndigt. In 6 Wochen kann ich bei einem neuen
Arbeitgeber anfangen. Fur diese Zeit kann ich mich Uber Wasser
halten und méchte kein ALG beantragen. Muss ich mich trotzdem
bei der Arbeitsagentur melden?

Ja, das sollten Sie grundsatzlich tun. Sie werden nicht gezwungen, ALG zu beziehen, und
ohne Antrag erhalten Sie kein ALG. Aber die Meldung ist wichtig, damit diese Zeit als An-
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rechnungszeit fir die Rentenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen berdicksichtigt
werden kann (siehe 5.3). Sie missen sich um Ihre Krankenversicherung kiimmern und missen
die Beitrage gegebenenfalls selbst bezahlen (siehe 5.7).

Die Arbeitsuchend-Meldung ist auBerdem wichtig, wenn Sie Kuindigungsschutzklage erho-
ben haben und spater Vergttungsanspriche gegen den Arbeitgeber fur die Zeit nach dem
unwirksamen Austrittsdatum geltend machen wollen.

In bestimmten Fallen ist es auch sinnvoll, den Anspruch auf ALG schon entstehen zu lassen,
um spater darauf zurlickgreifen zu kénnen. Ist z. B. das Arbeitsentgelt aus dem alten Arbeits-
verhaltnis hoher als das aus dem in 6 Wochen beginnenden, so wird das ALG nach dem
alten Entgelt berechnet, wenn Sie sich jetzt melden. Der Anspruch besteht bis zu 4 Jahre
fort (§ 161 1l SGB III).

1.4.2 Mein Arbeitgeber beschaftigt mich nicht mehr, er schreibt aber kei-
ne Kindigung. Kann ich trotzdem ALG beantragen?

Ja, das ist maglich. Eine schriftliche Kiindigung ist keine Voraussetzung fir den ALG-An-
spruch. Sie mussen beschaftigungslos im sozialversicherungsrechtlichen Sinne sein und das
kann auch dann der Fall sein, wenn das Arbeitsverhaltnis nicht gektindigt ist. Bestehen Sie
deswegen darauf, dass die Arbeitsagentur lhre Arbeitslosmeldung vermerkt und lhnen einen
Nachweis dartber erstellt.

1.4.3 Mir wurde vom Insolvenzverwalter mit drei Monaten Kiindigungs-
frist gekundigt. Gleichzeitig wurde ich freigestellt und aufgefor-
dert, jetzt schon Arbeitslosengeld zu beantragen. Dabei endet das
Arbeitsverhaltnis doch erst in drei Monaten. Wie soll ich mich ver-
halten?

Sie sollten sich unbedingt arbeitslos melden und Arbeitslosengeld beantragen. Auch wenn
das Arbeitsverhaltnis noch nicht beendet ist, besteht in diesem Fall grundsatzlich ein An-
spruch auf Arbeitslosengeld.

Es steht zu beflrchten, dass Sie bei einer Freistellung keine Arbeitsvergltung mehr erhalten.
Daher ist es sicherer, zundchst wenigstens das Arbeitslosengeld in Anspruch zu nehmen. Sollte
lhre Arbeitsvergltung trotz Insolvenz gezahlt werden, dann wird Ihnen der Teil Ihrer Vergu-
tung, der das Arbeitslosengeld Ubersteigt, nachgezahlt. Es ist aber nicht moglich, nachtraglich
Arbeitslosengeld zu beantragen, weil sich herausstellt, dass Ihre Vergiitungsanspriiche nicht
durchsetzbar sind.

Naheres zur Insolvenz des Arbeitgebers kénnen Sie unserem Faltblatt ,, Zahlungsverzug oder
Insolvenz des Arbeitgebers” entnehmen.


https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Faltblaetter/deutsche_Faltblaetter/Zahlungsverzug_web.pdf
https://www.arbeitskammer.de/fileadmin/user_upload/---------------AK_Download_Datenbank-------------/Publikationen/Faltblaetter/deutsche_Faltblaetter/Zahlungsverzug_web.pdf
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1.4.4 Was ist die Arbeitsbescheinigung und wofir brauche ich sie?

Die Arbeitsbescheinigung benétigen Sie, damit die Arbeitsagentur beurteilen kann, ob tber-
haupt ein Anspruch besteht, eine Sperrzeit verhangt werden muss und um die Héhe und
Dauer zu ermitteln. Sie muss vom ehemaligen Arbeitgeber ausgefullt werden.

Aus der Arbeitsbescheinigung ergibt sich etwa, wie lange Sie im Beschaftigungsverhaltnis
waren — was Ruckschlisse auf die Anwartschaftszeit gibt, die Sie erfullt haben mussen, um
ALG zu beziehen (siehe 2.3).

In der Arbeitsbescheinigung gibt der Arbeitgeber auch an, aus welchem Grund die Kindi-
gung erfolgt ist. Das kann entscheidend fur das Vorliegen eines Sperrzeittatbestands sein.
Gibt er etwa verhaltensbedingte Griinde an, so mussen Sie grundsatzlich mit einer Sperrzeit
rechnen (siehe 7.1).

Hier gibt der Arbeitgeber auBerdem die Bruttogehalter grundsatzlich der letzten 12 Monate vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit an. Diese bilden die Berechnungsgrundlage fur Ihr ALG (siehe 3.2).

s Seit dem 01.01.2023 wird die Arbeitsbescheinigung elektronisch an die

Arbeitsagentur Ubermittelt. Die Arbeitsbescheinigung in Papierform ent-
fallt. Arbeitnehmer erhalten von der Arbeitsagentur einen Nachweis Uber die vermittelten
Daten. Diesen Nachweis sollten Sie umgehend auf Fehler Uberprtfen und den Arbeitgeber
gegebenenfalls um Korrektur bitten und die Arbeitsagentur Uber den Fehler informieren.

Den Vordruck finden Sie hier: https://www.arbeitsagentur.de/datei/arbeitsbescheinigung._
ba013140.pdf

Eine Ausfillhilfe fur den Arbeitgeber stellt die Arbeitsagentur ebenfalls zur Verfigung. Falls
Fragen zum Ausfullen bestehen bzw. Sie selbst nachvollziehen wollen, wie die einzelnen
Punkte gemeint sind, konnen Sie dies hier nachlesen: https.://www.arbeitsagentur.de/datei/
dok_ba014828.pdf

1.4.5 Mein Arbeitgeber hat mir gekiindigt und stellt nun die Arbeitsbe-
scheinigung fur die Arbeitsagentur nicht aus. Was kann ich tun?

Verzogert der Arbeitgeber das Ausfillen der Arbeitsbescheinigung oder verweigert sie sogar,
kann sich auch die Arbeitsagentur selbst um die Beibringung kiimmern. Sie sollten deswegen
der Arbeitsagentur mitteilen, dass der Arbeitgeber die Arbeitsbescheinigung trotz Aufforde-
rung nicht ausstellt, und die Aufforderung zum Ausfullen nachweisen. Fordern Sie die Arbeits-
agentur nachweisbar auf, den Arbeitgeber selbst um Zusendung der Arbeitsbescheinigung
zu bitten, unter Hinweis auf die Ermittlungspflicht nach § 20 SGB X. Die Arbeitsagentur hat
viel wirksamere Mittel zur Verfligung als Sie: So kann sie etwa eine GeldbuBe von bis zu
2.000 Euro verhdngen (8 404 SGB Ill). Fordern Sie auBBerdem den Arbeitgeber selbst erneut
zur Ausstellung der Arbeitsbescheinigung auf, setzen Sie ihm eine Frist und drohen Sie ge-
gebenenfalls mit Klage. Im Ernstfall missen Sie die Ubermittlung der Arbeitsbescheinigung
vorm Arbeitsgericht einklagen.


https://www.arbeitsagentur.de/datei/arbeitsbescheinigung_ba013140.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/arbeitsbescheinigung_ba013140.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014828.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba014828.pdf
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Bei Verzugsschaden (z. B. MahngebUhren wegen Zahlungsverzugs aufgrund verspatet ge-
zahltem ALG) durch die verspatete Aushandigung kénnen Sie Schadensersatzanspriche
gegen den Arbeitgeber geltend machen. Das kénnen Sie auch als Druckmittel gegen den
Arbeitgeber verwenden, wenn Sie merken, dass die Arbeitsbescheinigung vermutlich nicht
rechtzeitig ausgestellt wird.

TIPP Beantragen Sie einen Vorschuss gemaB § 42 SGB | und legen Sie Ihre Lohn-

zettel nachweisbar als vorlaufige Belege vor.

1.4.6 Mein Arbeitgeber hat in der Arbeitsbescheinigung falsche Angaben
gemacht. Deswegen droht mir eine Sperrzeit. Was kann ich jetzt
tun?

Wenn Sie die Arbeitsbescheinigung noch nicht an die Arbeitsagentur weitergeleitet haben,
bitten Sie Ihren Arbeitgeber um Korrektur. Er ist verpflichtet, nur wahrheitsgemaBe Angaben
zu machen. Weigert er sich, ist eine Klage auf Berichtigung beim Sozialgericht moglich. Auch
hier kann die Arbeitsagentur ein BuBgeld verhangen.

Ist die Arbeitsbescheinigung bereits bei der Arbeitsagentur angelangt, teilen Sie der Arbeits-
agentur mit, welche Angaben falsch sind. Wenn Sie Beweise daftr haben, legen Sie diese
vor. Ergeht ein Bescheid, der die falschen Tatsachen zugrunde legt, legen Sie innerhalb eines
Monats ab Zugang des Bescheids Widerspruch ein. Bitten Sie den Arbeitgeber um Korrektur
(siehe 10.). Sollte das nicht erfolgreich sein, konnen Sie auf Berichtigung der Arbeitsbeschei-
nigung gegen den Arbeitgeber beim Sozialgericht klagen sowie Schadensersatzanspriiche
geltend machen und gegebenenfalls vorm Arbeitsgericht einklagen.
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2. Voraussetzungen fiir den ALG-Anspruch

Welche Voraussetzungen muss ich erfiillen,
um ALG beziehen zu kénnen?

Sie mussen arbeitslos sein, arbeitslos gemeldet sein sowie den Antrag gestellt haben und die
Anwartschaftszeit erfillen.

1. Vorliegen von Arbeitslosigkeit
2. Arbeitslosmeldung

3. Antrag stellen

4. Erfullen der Anwartschaftszeit

2.1 Arbeitslosigkeit: Wer ist arbeitslos? (§ 138 SGB lll)

Arbeitslos im Sinne des Gesetzes sind Sie nicht schon deshalb, weil Sie ohne Arbeit sind. Der
Begriff umfasst vielmehr alle, die voribergehend weniger als 15 Wochenstunden beschaftigt
sind, sich um Beendigung der Beschaftigungslosigkeit bemihen und den Vermittlungsbe-
mUhungen der Arbeitsagentur zur Verfligung stehen. Auch wenn Sie also etwa 10 Stunden
pro Woche arbeiten, kénnen Sie grundsatzlich Arbeitslosengeld beziehen.

Wichtig ist, dass auch bei noch bestehendem Arbeitsvertrag tber eine Arbeit von mehr als
15 Wochenstunden Beschéaftigungslosigkeit in diesem Sinne bestehen kann. Denn entschei-
dend ist insofern, ob lhr Arbeitgeber auf sein Weisungsrecht verzichtet hat oder Sie nicht
mehr dienstbereit aufgrund einer unwiderruflichen Freistellung sind. Auf das Weisungsrecht
verzichtet hat der Arbeitgeber in der Regel auch bei lang andauernder Erkrankung.

m FlieBt kein Arbeitsentgelt mehr und Sie gehen der Beschéaftigung nicht
mehr nach, kann auch ohne Kiindigung Arbeitslosigkeit bestehen.

Im Einzelfall kann es sehr kompliziert werden, wann Beschaftigungslosigkeit vorliegt und
wann nicht. Im Regelfall ist es aber einfach: Wenn das Arbeitsverhéltnis beendet ist und Sie
neue Arbeit suchen, sind Sie in aller Regel auch beschaftigungslos.

Sie mUssen sich in jedem Fall dem Arbeitsmarkt zur Verfigung stellen und zwar fir mindes-
tens 15 Stunden pro Woche. Tun Sie das nicht, kdnnen Sie kein Arbeitslosengeld beziehen.
Je weniger Stunden Sie sich zur Verfligung stellen, desto weniger ALG kénnen Sie erhalten
(siehe 3.5.2). AuBerdem mussen Eigenbemihungen zur Beendigung der Arbeitslosigkeit
gegebenenfalls nachgewiesen werden (insbesondere durch Bewerbungen). In der Eingliede-
rungsvereinbarung mit der Arbeitsagentur werden bestimmte Aktivitaten zur Beendigung
der Arbeitslosigkeit festgelegt.
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Vorschlagen der Arbeitsagentur mussen Sie Folge leisten kénnen, d. h. fur die Arbeitsagentur
zur Verfigung stehen. Erwartet wird insbesondere, taglich den Briefkasten zu leeren und ge-
gebenenfalls die Arbeitsagentur sofort aufsuchen zu kénnen. Abwesenheiten missen mit der
Arbeitsagentur abgesprochen werden und kénnen Sanktionen zur Folge haben (siehe 6.3).

2.2 Arbeitslosmeldung und Antragstellung

Ohne Meldung kann die Arbeitsagentur nicht wissen, dass Sie arbeitslos sind. Und ohne
Antrag kein ALG (siehe 1.2, 1.3).

2.3 Anwartschaftszeit: Wann ist die Anwartschaftszeit
erfullt? (§ 142 SGB Ill)

Sie erfullen die Anwartschaftszeit grundsatzlich, wenn Sie in den letzten 30 Monaten vor
der Arbeitslosigkeit mindestens 12 Monate versicherungspflichtig beschaftigt waren. Davon
kann es Ausnahmen geben — lassen Sie sich bei Zweifeln besser beraten.

Versicherungspflichtige Beschaftigung ist grundsatzlich die abhangige Beschéaftigung als
Arbeitnehmer, die nicht geringfugig ist (88 7, 8 SGB IV). Geringfligig beschaftigt ist, wer
regelmaBig bis zu 556 Euro im Monat verdient (Stand seit Januar 2025). Auszubildende sind
davon ausgenommen und kdnnen daher ALG beziehen. Ebenso ist grundsatzlich geringfiigig
beschaftigt, wer innerhalb eines Kalenderjahres auf bis zu 3 Monate oder 70 Arbeitstage
begrenzt beschéftigt ist, unabhangig von der Héhe des Verdienstes.

Auch wenn nicht gearbeitet wird, aber noch Anspruch auf Lohn besteht, etwa wahrend un-
widerruflicher Freistellung, eines Kiindigungsschutzprozesses oder bei Annahmeverzug des
Arbeitgebers, besteht eine versicherungspflichtige Tatigkeit in diesem Sinne.

Zeiten des Bezugs von Sozialleistungen, wie z. B. Mutterschafts-, Kranken- oder Ubergangs-
geld, werden ebenfalls berticksichtigt. Genauso Zeiten, in denen Erwerbsminderungsrente
tatsachlich bezogen wurde. Das gilt aber nur dann, wenn sich der Sozialleistungsbezug
zeitlich unmittelbar an eine versicherungspflichtige Beschaftigung oder an eine laufende
Entgeltersatzleistung nach dem SGB il (insbesondere ALG) anschlieBt. Entsprechendes gilt
fur Zeiten zur Kindererziehung oder Pflege.

Nicht bertcksichtigt wird die Zeit, in der Urlaubsabgeltung nach Beendigung des Arbeits-
verhaltnisses gezahlt wird (das Urlaubsentgelt fur die Gbrigen Urlaubstage).

Mehrere Anwartschaftszeiten innerhalb der Rahmenfrist werden zusammengerechnet. Das
gilt auch, wenn es sich nicht um volle Kalendermonate handelt.

=> BEISPIEL Laura Muller ist arbeitslos seit dem 01.02.2025. Die Rahmenfrist von

30 Monaten lduft damit zuriickgerechnet vom 31.01.2025 bis zum
01.08.2022. Vom 01.08.2022 bis zum 31.12.2022 war sie geringfligig beschaftigt (Minijob).
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Ab dem 01.01.2023 wurde sie als Vollzeitkraft beschaftigt, lie sich aber ab dem 06.06.2023
bis zum 31.12.2023 unbezahlt beurlauben, um zu reisen. Am 01.01.2024 kehrte sie zurick,
vereinbarte aber wieder eine Beschaftigung auf Minijob-Basis. Am 01.05.2024 stockte sie
ihre Stunden auf und arbeitete ab dann als Teilzeitkraft. Der Arbeitgeber kindigte ihr zum
31.01.2025.

Rahmenfrist: 01.08.2022 bis 31.01.2025

Anwartschaftszeit:

Minijob 01.08. bis 31.12.2022 0 Tage
Beschaftigung 01.01. bis 05.06.2023 155 Tage
Unbezahlt beurlaubt 06.06. bis 31.12.2023 0 Tage
Minijob 01.01. bis 30.04.2024 0 Tage

Teilzeitbeschaftigung 01.05.2024 bis 31.01.2025 276 Tage
Gesamt: 431 Tage = 14 Monate, 11 Tage

Laura hat in der Rahmenfrist von 30 Monaten 14 Monate und 11 Tage versicherungspflichtig
gearbeitet und damit die Anwartschaftszeit von mindestens 12 Monaten erfllt.

2.4 Arbeitslosenversicherung: Wer kann kein ALG beziehen?

Die Anwartschaft kann nur erfillen, wer versicherungspflichtig beschaftigt war. Denn nur
dann haben Sie auch einen Beitrag in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt (2,6 % der
beitragspflichtigen Einnahmen, § 341 SGB Ill, wobei Sie sich den Beitrag mit dem Arbeitge-
ber halftig teilen). Daher sind von vornherein insbesondere folgende Personengruppen vom
Anspruch auf ALG ausgenommen (§8 27, 28 SGB Ill):

B Geringfligig Beschaftigte: Wer geringfligig beschaftigt ist, zahlt keine Beitrdge zur
Arbeitslosenversicherung (siehe 2.3).

B Rentner: Mit Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird, besteht keine
Versicherungspflicht mehr; auch Bezieher von voller Erwerbsminderungsrente kénnen
kein ALG beziehen. Ausnahmen kénnen bestehen bei vorgezogener Altersrente.

B Studenten: Studenten, die neben dem Studium arbeiten, sind grundsatzlich nicht ver-
sicherungspflichtig. Wenn aber die Beschaftigung in den Vordergrund riickt und eher
nebenher studiert wird, wird die Beschaftigung versicherungspflichtig. Das kann der Fall
sein, wenn wahrend des Semesters mehr als 20 Wochenstunden gearbeitet wird.

B Beamte; versicherungspflichtig sind aber Referendare.
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In Ausnahmefallen, z. B. bei selbststandiger Tatigkeit oder Inanspruchnahme von Elternzeit,
kann direkt im Anschluss an eine versicherungspflichtige Tatigkeit ein Antrag auf Weiterver-
sicherung gestellt werden (§ 28a SGB lI).

2.5 Haufig gestellte Fragen

2.5.1 Ich habe meine Hauptbeschaftigung von 30 Stunden pro Woche ver-
loren, arbeite aber immer noch 8 Stunden pro Woche. Kann ich ALG
beziehen?

Grundsatzlich ja. Denn Sie gelten schon dann als arbeitslos, wenn Sie bis zu 15 Stunden pro
Woche arbeiten. Ein Teil des Gehalts wird grundsatzlich auf das ALG angerechnet, mindestens
165 Euro bleiben anrechnungsfrei (§ 155 | SGB lll; siehe 3.5.5, 3.5.6).

2.5.2 Ich arbeite seit Gber einem Jahr 12 Stunden pro Woche und bezie-
he gleichzeitig ALG. In einem Monat soll mein Anspruch auf ALG
bereits erschopft sein. Aber ich habe doch einen erneuten Anspruch
erworben, weil ich mehr als nur geringfligig beschaftigt war, oder
nicht?

Nein, wenn Sie weniger als 15 Stunden arbeiten und ALG beziehen, sind Sie zwar nicht un-
bedingt geringfugig beschaftigt. Aber eine neue Anwartschaft wird dadurch nicht begriindet
(§ 27 V SGB Ill).

2.5.3 Ich habe meine Regelaltersgrenze erreicht und arbeite wéhrend der
Rente weiter. Jetzt wurde mir gekindigt. Kann ich ALG beziehen?

Nein, denn Sie sind nicht mehr versicherungspflichtig. Dann besteht kein Anspruch auf ALG.

2.5.4 Ich war jetzt anderthalb Jahre beschaftigt und davon ein Jahr in
Kurzarbeit. Vorher hatte ich einen Minijob. Jetzt wurde mir ge-
kindigt. Kann ich jetzt ALG beziehen oder erfulle ich die Anwart-
schaftszeit nicht?

Ja, Sie kénnen ALG beziehen. Denn die Zeiten des Kurzarbeitergeld-Bezugs werden als ver-
sicherungspflichtige Zeiten mitberiicksichtigt. Die Zeiten aus dem Minijob werden nicht mit-
gerechnet, in dieser Zeit waren Sie namlich nicht versicherungspflichtig beschaftigt. Allerdings
kommen Sie dennoch auf 18 Monate versicherungspflichtiger Beschaftigung in den letzten
30 Monaten, sodass die Anwartschaft erfillt ist.
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3. Hohe des ALG

Wie hoch ist das ALG?

Sie erhalten 60 % lhres sogenannten Leistungsentgelts, 67 %, wenn Sie ein Kind mit Kinder-
geldanspruch haben (§ 149 SGB IlI).

3.1 Leistungsentgelt (§ 153 SGB llI)

Das Leistungsentgelt ist das Bruttoentgelt (AV-Brutto auf Abrechnung) im Bemessungszeitraum,
von dem bestimmte Pauschalen abgezogen werden. Es ergibt sich im Regelfall aus dem durch-
schnittlichen Arbeitsentgelt, das Sie im letzten Jahr vor ALG-Bezug erhalten haben. Den Durch-
schnitt erhalten Sie, indem Sie das gesamte Arbeitsentgelt des Jahres zusammenrechnen, durch
365 (366 bei Schaltjahren) teilen und dann wiederum mal 30 rechnen (Beispiel siehe unten).

i Das Ergebnis (im Beispiel 3.780 Euro) kénnen Sie ganz einfach in einen ALG-

Rechner im Internet eingeben (https://www.pub.arbeitsagentur.de/start.
html) und erhalten die voraussichtliche Hohe Ihres ALG.

=> BEISPIEL Berechnung des Durchschnittsverdienstes im Monat:

Jahresverdienst: 46.000 Euro (brutto)
Durchschnittsverdienst pro Tag: 46.000 Euro / 365 Tage = 126 Euro
Durchschnittsverdienst im Monat: 126 Euro x 30 Tage = 3.780 Euro

Allerdings kann es auch komplizierter werden, das Bemessungsentgelt zu ermitteln — insbe-
sondere dann, wenn Sie im Jahr vor der Arbeitslosigkeit nicht 12 Monate lang Arbeitsentgelt,
sondern etwa auch Entgeltersatzleistungen, erhalten haben. Was noch zum Bemessungsent-
gelt zahlt und was nicht und wie lang der Bemessungszeitraum sein kann, lesen Sie sogleich.

Ist das Bruttobemessungsentgelt ermittelt, wird hiervon das pauschalierte Nettoentgelt (Leis-
tungsentgelt) gebildet. Das bedeutet, es werden als Arbeitnehmeranteil in der Sozialversi-
cherung pauschal 20 % des Bemessungsentgelts abgezogen; ebenso die Lohnsteuer und
auch der Solidaritatszuschlag (8 153 SGB Ill). Vom Leistungsentgelt werden dann 60/67 %
ALG bezahlt (§ 149 SGB IlI).

=> BEISPIEL Durchschnittlicher Monatsverdienst von 3.780 Euro brutto:

Abzlge:
Lohnsteuer bei Lohnsteuerklasse I: 19,13 Euro
Solidaritatszuschlag: 0 Euro (unterhalb der Freigrenze)
Sozialversicherungspauschale von 20 %: 24,85 Euro
Nettoentgelt (Leistungsentgelt) taglich: 80,29 Euro
Arbeitslosengeld taglich (60 % x Leistungsentgelt): 48,17 Euro

Arbeitslosengeld fir volle Monate: 1.445,10 Euro


https://www.pub.arbeitsagentur.de/start.html
https://www.pub.arbeitsagentur.de/start.html

Bemessungsentgelt (§ 151 SGB Ill)

3.2 Bemessungsentgelt (§ 151 SGB Ill)

Das Bemessungsentgelt ist Ihr beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in brutto, das im Bemes-
sungszeitraum erzielt wurde. Dazu zéhlen auch die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
sowie das Urlaubsentgelt, d. h. das Entgelt, das Sie wahrend genommenen Urlaubs erhalten
(nicht aber Urlaubsabgeltung, d. h. das Geld, das Sie nach Beendigung des Arbeitsverhalt-
nisses fur Ubrige Urlaubstage erhalten).

m Grundsétzlich wird all das als beitragspflichtig beriicksichtigt, wofir Ein-

kommensteuer abgefuhrt werden muss. Alle beitragspflichtigen Lohnbe-
standteile, die zwar zunachst dazu fuhren, dass weniger von lhrem Lohn bei Ihnen verbleibt,
erhdhen im Gegenzug das ALG.

Es wird nur das Arbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Renten-
versicherung berlcksichtigt, also bis 8.450 Euro (im Jahr 2026; § 341 SGB IlI).

Nicht erfasst werden insbesondere Abfindungen und auch Lohnersatzleistungen wie Kran-
kengeld, Elterngeld und Mutterschaftsgeld. Ebenso werden manipulierte Lohnerhéhungen
nicht bertcksichtigt: Wenn Sie mit Inrem Arbeitgeber eine Vereinbarung treffen, wonach er
lhnen kurz vor Ende des Arbeitsverhaltnisses mehr bezahlt oder gar den Resturlaub noch
zusatzlich zum Arbeitsentgelt bezahlt (obwohl Sie arbeiten gehen), so werden diese Erho-
hungen nicht berlcksichtigt.

m Zwar werden Krankengeld und Elterngeld bei der Berechnung des

ALG nicht berticksichtigt. Da beides geringer ausfallt als Ihr Gbliches
Gehalt, ist das aber von Vorteil. Gleichwohl werden die Zeiten von Krankengeldbezug etc.
bei der Anwartschaft fur das ALG bertcksichtigt (siehe 2.3).

Berlicksichtigt: Nicht bertcksichtigt:

B Arbeitsentgelt B Krankengeld

B Urlaubsentgelt B Elterngeld

B Entgeltfortzahlung B Mutterschaftsgeld

B Weihnachtsgeld B Abfindungen

B bis zu 8.450 Euro B Manipulierte Lohnerhéhungen

3.3 Bemessungszeitraum (§ 150 SGB IlI)

Der Bemessungszeitraum umfasst die beim Ausscheiden aus dem Beschaftigungsverhéltnis
abgerechneten Entgeltabrechnungszeitrdume der versicherungspflichtigen Beschaftigungen
im Bemessungsrahmen (§ 150 | SGB Ill). Es muss deshalb zunachst der Bemessungsrahmen
ermittelt werden.

Der Bemessungsrahmen umfasst regelmaBig ein Kalenderjahr, zurtickgerechnet vom Tag
unmittelbar vor dem Tag der Arbeitslosmeldung.
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Wenn Sie sich zum 01.06. arbeitslos melden, ist der letzte Bemessungs-
= BEISPIEL tag der 31.05., Beginn der 01.06. des Vorjahres.

Innerhalb dieses Jahres werden als Bemessungszeitraume nur Zeiten gezahlt, in denen Ent-
gelt aus einer versicherungspflichtigen Tatigkeit abgerechnet wurde. Wenn Sie also innerhalb
des Bemessungsrahmens von einem Jahr z. B. Krankengeld bezogen haben, so zdhlen diese
Zeiten nicht zum Bemessungszeitraum.

Kommen Sie nicht auf 150 Tage (ca. 5 Monate) Entgeltabrechnungszeitraum, so wird der
Bemessungsrahmen auf 2 Jahre erweitert. D. h., es wird als Bemessungsentgelt das beruck-
sichtigt, was Sie in mindestens 150 Tagen innerhalb von 2 Jahren vor der Arbeitslosmeldung
erhalten haben. Nur wenn Sie auch in diesen 2 Jahren nicht auf 150 Tage Entgeltabrechnungs-
zeiten kommen, wird es problematisch. Denn dann wird das ALG fiktiv bemessen (siehe 3.4).

Ist der Bemessungszeitraum klar und kann das Bemessungsentgelt daraus ermittelt werden,
muss daraus wiederum der Durchschnittswert fir einen Kalendertag gebildet werden. Bei
einem Jahr Bemessungszeitraum, muss das Jahreseinkommen durch 365 (366 bei Schalt-
jahren) geteilt werden (siehe 3.7). Bei weniger als einem Jahr wird das im Bemessungszeit-
raum abgerechnete Entgelt fur jeden Monat durch 30 geteilt (also z. B. bei 10 Monaten
durch 300).

3.4 Fiktivbemessung (§ 152 SGB IlI)

Problematisch und in der Regel mit finanziellen EinbuBen verbunden ist die Fiktivbemessung
von ALG. Diese findet immer dann statt, wenn die 150 Tage Abrechnungszeitraum im er-
weiterten Bemessungsrahmen von 2 Jahren nicht erreicht werden (siehe 3.3). Dann wird
namlich nicht mehr ein von Ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt verdienter Lohn zugrunde gelegt,
sondern ein pauschales Arbeitsentgelt, das sich daran orientiert, zu welchen Tatigkeiten Sie
sich zur Verfigung stellen kénnen. Sie werden einer Qualifikationsgruppe der Stufen 1 bis 4
zugeordnet. Diese Qualifikationsgruppe entspricht der Qualifikation, die Sie fiir die Austibung
der Tatigkeit benotigen, auf die sich die Vermittlungsbemiihungen der Arbeitsagentur haupt-
sachlich erstrecken. Diesen Gruppen sind verschiedene Pauschalen zugeordnet und anhand
dieser Pauschalen berechnet sich dann das ALG.

Die Qualifikationsstufen sowie die jeweiligen Pauschalen finden Sie hier:

Qualifikationsstufe 1: Bemessungsentgelt 2026:
Hochschul- oder Fachhochschulausbildung 158,20 Euro/Tag

(300stel der BezugsgroBe:
47.460 Euro)

Quialifikationsstufe 2: 131,83 Euro/Tag
Fachschulabschluss/Nachweis Uber eine abgeschlosse- | (360stel der BezugsgroBe)
ne Qualifikation als Meister/Abschluss in vergleichbarer
Einrichtung




Haufig gestellte Fragen

Qualifikationsstufe 3: 105,47 Euro/Tag
abgeschlossene Ausbildung in einem Ausbildungsberuf | (450stel der BezugsgroBe)
Qualifikationsstufe 4: 79,10 Euro/Tag

keine Ausbildung (600stel der BezugsgroBe)

=> BEISPIEL Christian Muller hat in den letzten 2 Jahren aufgrund von Elternzeit

nur 120 Tage lang Arbeitsentgelt erhalten. Nun wurde ihm gektndigt.
Er hat Koch gelernt und sucht auch eine Stelle als Koch. Sein Sachbearbeiter sieht fur ihn die
besten Chancen, als Koch wieder Arbeit zu finden. Das ALG muss fiktiv bemessen werden,
da Christian keine 150 Tage an Arbeitsentgelt innerhalb der letzten 2 Jahre erhalten hat. Er
wird der Qualifikationsstufe 3 (Beruf mit abgeschlossener Ausbildung) zugeordnet. Die Qua-
lifikationsstufe 3 entspricht einer Pauschale von 105,47 Euro pro Tag. Das ist das Bemessungs-
entgelt. Davon muss das pauschalierte Nettoentgelt gebildet werden, von dem Christian
wiederum 67 % ALG erhalt.

m Die BezugsgroBe ist in § 18 | SGB IV geregelt und &ndert sich in

der Regel jdhrlich. Sie ist in der Sozialversicherungs-Rechengro-
Benverordnung nachzulesen (den Link dazu finden Sie hier: https://www.recht.bund.de/
bgbl/1/2025/278/VO.html).

3.5 Haufig gestellte Fragen

3.5.1 Ich beziehe ALG und habe vorher sehr gut verdient. Jetzt soll ich eine
Stelle antreten, die viel schlechter bezahlt wird. Wenn ich danach
noch mal ALG beziehen muss, wird mein ALG doch viel geringer aus-
fallen, oder?

Nicht in jedem Fall, denn die Aufnahme von Arbeit soll nicht dadurch erschwert werden,
dass mit einer Leistungsminderung aufgrund einer schlechter bezahlten Stelle zu rechnen
ist. Deswegen sieht das Gesetz Folgendes vor:

Wenn die neue Beschaftigung keine 12 Monate andauert, bis Sie erneut ALG beziehen
mussen, und lhr alter ALG-Anspruch noch nicht aufgebraucht ist, bemisst sich auch das neue
ALG noch nach Ihrem alten besseren Verdienst.

Dauert die Beschaftigung langer als 12 Monate an, ist die Anwartschaft neu begriindet
und es misste an sich auch das ALG neu berechnet werden. Allerdings kann auch hier
nach § 151 IV SGB Il Bemessungsentgelt mindestens das Entgelt sein, nach dem das ALG
zuletzt bemessen worden ist, also wiederum lhr altes héheres Gehalt. Das gilt sogar dann,
wenn die neue Stelle eine Teilzeitstelle war — dann wird dennoch lhr altes Vollzeitgehalt
berlcksichtigt, sofern Sie sich auch fur eine Vollzeitstelle zur Verfligung stellen. Das héhere
Gehalt wird nicht zugrunde gelegt, wenn Sie in den letzten 2 Jahren vor Entstehung des
neuen ALG-Anspruchs nicht zumindest einen Tag ALG bezogen haben (bzw. wegen Ruhens
nicht bezogen haben). Und wenn das neue Gehalt héher war, wird das ALG auch nach dem
neuen Gehalt berechnet.


https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/278/VO.html
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/278/VO.html
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AuBerdem wird das hohere Bemessungsentgelt immer dann zugrunde gelegt, wenn das da-
nach berechnete ALG hoher ist als das pauschalierte Nettoentgelt der letzten Beschaftigung.

Es kann deswegen schon Vorteile bringen, wenn Sie nach einer gut bezahlten Arbeit auch
nur einen Tag ALG bezogen haben. Denn den einmal angebrochenen ALG-Anspruch kénnen
Sie bis zu 4 Jahre wieder aufleben lassen (§ 161 1l SGB IlI).

3.5.2 Ich habe immer Vollzeit gearbeitet und bin jetzt arbeitslos. Ich
mochte aber keine Vollzeitstelle mehr, sondern nur noch 30 Stunden
pro Woche arbeiten. Habe ich dann Nachteile beim ALG-Bezug?
SchlieBlich habe ich Beitrage vom Vollzeitgehalt gezahlt.

Das ist schon richtig, allerdings wird dennoch das Entgelt zugrunde gelegt, das Sie erhalten
hatten, wenn Sie vor ALG-Bezug auch nur 30 Stunden pro Woche gearbeitet hatten. Sie
haben also durchaus Nachteile. Deswegen Vorsicht bei kiinftig beabsichtigter Teilzeittatigkeit:
Wenn Sie im Antrag angeben, nur noch eine gekirzte Anzahl von Stunden anstatt Vollzeit
arbeiten zu wollen, sich also z. B. fir 6 Stunden taglich zur Verfigung stellen, erhalten Sie
weniger ALG. Stellen Sie sich aber fir eine Vollzeitstelle zur Verfigung, wird das Vollzeitent-
gelt auch zugrunde gelegt.

3.5.3 Ich werde aus dem Krankengeldbezug ausgesteuert und muss jetzt
ALG beziehen. Ich habe gehért, dass ich jetzt nur 60 % vom Kran-
kengeld bekomme. Stimmt das?

Nein, es wird nicht 60 % vom Krankengeld gezahlt, sondern grundsatzlich 60 % vom Arbeits-
entgelt. In der Regel entstehen keine Nachteile beim ALG-Bezug direkt nach Krankengeld-
bezug im Vergleich zum ALG-Bezug direkt nach Zahlung von Arbeitsentgelt im bestehenden
Arbeitsverhaltnis. Ausnahmen kann es geben, wenn fiktiv bemessen werden muss (siehe 3.4).
Aber auch dann wird nicht das Krankengeld der Berechnung zugrunde gelegt.

3.5.4 Ich war im ganzen letzten Jahr in Kurzarbeit und jetzt wurde mein
Arbeitsverhaltnis gektndigt, weil der Betrieb schlieBt. Jetzt kriege
ich ja nur 60 % ALG vom Kurzarbeitergeld, oder?

Nein, das ist falsch. Sie erhalten nicht nur 60 % vom Kurzarbeitergeld. Vielmehr wird das

ALG nach dem Gehalt berechnet, das Sie ohne Kurzarbeit erhalten hatten (§ 151 Ill SGB Ill).

3.5.5 Ich beziehe ALG und méchte nun einen Minijob antreten. Wird mir
das Gehalt auf das ALG angerechnet?

Nicht das gesamte Gehalt wird angerechnet, sondern das Gehalt abzuglich eines Freibetrags
von 165 Euro (§ 155 | SGB Ill). Erhalten Sie also z. B. einen Lohn von 603 Euro (netto), so



Dauer: Wie lange kann ich ALG beziehen? (§ 147 SGB IIl)

werden lhnen 438 Euro angerechnet (603 minus 165). Entscheidend ist dabei tbrigens der
Monat, in dem das Gehalt erzielt wurde. Haben Sie z. B. im Mai gearbeitet, erhalten aber
erst am 15. Juni das Gehalt auf dem Konto, so wird dennoch bereits im Mai der Betrag vom
ALG abgezogen.

3.5.6 Ich hatte eine Hauptbeschaftigung und einen Minijob, nun fallt
die Hauptbeschaftigung weg. In dem Minijob arbeite ich seit vielen
Jahren. Darf ich den ganzen Lohn aus dem Minijob neben dem ALG
behalten oder wird etwas angerechnet?

Fur diesen Fall gibt es eine besondere Regelung im Gesetz: Das Durchschnittsgehalt aus
dem Minijob der letzten 12 Monate wird ermittelt und dieser Betrag wird grundsatzlich
nicht angerechnet. Das ist nur der Fall, wenn Sie in den letzten 18 Monaten vor Entstehung
des ALG-Anspruchs neben einer Haupttatigkeit einen Minijob fir mindestens 12 Monate
ausgeibt haben (§ 155 Il SGB Ill). Haben Sie durchschnittlich z. B. 500 Euro verdient, ist ein
Betrag von 500 Euro zuziglich des Freibetrags von 165 Euro nach § 155 1 SGB lll, also ein
Betrag von 665 Euro anrechnungsfrei.

Ein Beispiel zur Berechnung lasst sich in den Fachlichen Weisungen der Arbeitsagentur nach-

lesen (S. 13): https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-iii-155_ba015162.pdf

3.5.7 Ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und darin eine Ab-
findungszahlung vereinbart. Wird diese auf das ALG angerechnet?

Das hangt in erster Linie entscheidend davon ab, ob die Kiindigungsfrist eingehalten wurde,
die fur den Arbeitgeber gelten wirde, wenn er eine Kiindigung ausgesprochen hatte. Ist

das der Fall, wird nichts angerechnet. Andernfalls kann die Abfindung zu einem bestimmten
Prozentsatz angerechnet werden und das ALG ruht unter Umstanden (siehe 8.1.1, 8.2).

4. Dauer des ALG-Anspruchs
4.1 Dauer: Wie lange kann ich ALG beziehen? (§ 147 SGB lll)

Das kommt darauf an, wie lange Sie innerhalb einer bestimmten Rahmenfrist vor ALG-Antrag
versicherungspflichtig waren und wie alt Sie bei Antragstellung sind.

6 Monate 12 Monate
innerhalb von 30 Monaten


https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-iii-155_ba015162.pdf
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8 Monate 16 Monate
innerhalb von 60 Monaten

10 Monate 20 Monate
innerhalb von 60 Monaten

12 Monate 24 Monate
innerhalb von 60 Monaten

15 Monate 30 Monate aber erst ab 50. Geburtstag
innerhalb von 60 Monaten

18 Monate 36 Monate aber erst ab 55. Geburtstag
innerhalb von 60 Monaten

24 Monate 48 Monate aber erst ab 58. Geburtstag

innerhalb von 60 Monaten

Sind Sie noch nicht 50 Jahre alt, kdnnen immer maximal 12 Monate ALG bezogen werden. Des-
wegen kann es sinnvoll sein, den ALG-Anspruch erst am Tag des 50./55./58. Geburtstags entste-
hen zu lassen. Daftir muss aber der Krankenversicherungsschutz gewahrleistet sein (siehe 5.1).

Nicht nur versicherungspflichtige Tatigkeit wird berlcksichtigt, sondern auch sonstige Pflicht-
versicherungszeiten (siehe 2.3).

4.2 Verminderung der Anspruchsdauer (§ 148 SGB Ill)

Es genlgt nicht, wenn Sie in der Tabelle nachschauen, wie lange Sie ALG beziehen kénnen,
sondern Sie mUssen in einem 2. Schritt schauen, ob sich der Anspruch nicht vermindert
haben koénnte (§ 148 | SGB ). Wenn Sie vorher bereits ALG bezogen hatten, verkurzt
dies Ihren Anspruch grundsatzlich. Genauso, wenn Sie wahrend ALG-Bezugs Kranken-ALG
(d. h. ALG bei Erkrankung wéhrend des ALG-Bezugs) bezogen haben oder wenn Sie eine
von der Arbeitsagentur bezahlte Weiterbildung besucht haben. Vor allem aber verkirzt sich
Ihr Anspruch, wenn eine Sperrzeit verhangt wird. Die Klrzungsdauer ist unterschiedlich, je
nach Kurzungsgrund. Bei Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe wird der Anspruch sogar um ein
Viertel Ihres Gesamtanspruchs gekurzt, im ldngsten Fall also um 6 Monate (siche 7.3). Eine
Ausnahme besteht allerdings: Der Anspruch wird nicht gemindert, wenn der Sperrzeitanlass
langer als ein Jahr vor dem ALG-Antrag liegt (§ 148 Il SGB Ill; siehe 7.5.7).

4.3 Erloschen des Anspruchs (§ 161 SGB lll)

Der Anspruch erlischt mit Entstehung eines neuen ALG-Anspruchs. Im Ubrigen erlischt er,
wenn Sperrzeiten von mindestens 21 Wochen verhangt wurden und nach Ablauf von 4 Jah-
ren nach seiner Entstehung (§ 161 SGB Ill). Der Anspruch erlischt nicht, wenn der Leistungs-
bezug bis zu 6 Wochen unterbrochen wird (auch eine erneute Anspruchsstellung ist dann
nicht erforderlich, siehe 1.3).



Krankenversicherung

5. Sozialversicherung wahrend des ALG-Bezugs

Wie sieht es mit meiner Kranken-, Pflege-, Renten-
und Unfallversicherung aus, wenn ich ALG beziehe?

Grundsétzlich sind Sie wahrend des Bezugs von ALG pflichtversichert in der Kranken-, Ren-
ten-, Pflege- und Unfallversicherung. Es kann hiervon aber Ausnahmen geben. Zu unter-
scheiden ist diese Frage auBerdem von der Pflichtversicherung bei Ruhen des ALG-Anspruchs
(siehe 8.2).

5.1 Krankenversicherung

Wahrend des ALG-Bezugs sind Sie grundsatzlich in der Krankenversicherung pflichtversichert.
Das gilt auch dann, wenn Sie nur deshalb kein ALG beziehen, weil der Anspruch wegen
Sperrzeit oder Urlaubsabgeltung ruht oder das ALG rechtmaBig von der Arbeitsagentur zu-
rickgefordert wurde. Sie mussen sich aber arbeitslos gemeldet haben und sich dem Arbeits-
markt zur Verflgung stellen. Die Arbeitsagentur zahlt die Beitrdge an die Krankenkasse.
Die Krankenversicherung begrindet dieselben Anspriiche gegen die Krankenkasse wie die
Krankenversicherung als Arbeitnehmer, d.h. insbesondere Anspruch auf Krankengeld.

Privatversicherte werden bei Eintritt der Arbeitslosigkeit automatisch gesetzlich versichert,
wenn sie sich nicht auf Antrag von der Versicherungspflicht befreien lassen, um weiterhin
privatversichert zu sein. Bei Bestehen einer Privatversicherung kénnen Sie zum Ende des
1. Monats, in dem Sie durch die Arbeitsagentur versichert sind, Ihren privaten Versicherungs-
vertrag losen.

Ausnahmen bestehen, wenn Sie nach Vollendung des 55. Lebensjahres ALG erhalten und in
den letzten 5 Jahren vorher nicht gesetzlich versichert waren und mindestens die Halfte dieser
5 Jahre versicherungsfrei, von der Versicherung befreit oder selbststandig waren.

Kein Krankenversicherungsschutz besteht, wenn das Arbeitsverhaltnis vor Ablauf der Kin-
digungsfrist unter Zahlung einer Abfindung beendet wird (siehe 8.2). In dieser Zeit konnen
Beitrage fur eine freiwillige Krankenversicherung anfallen. Kénnen Sie sich z. B. Uber lhren
Ehepartner familienversichern, fallen keine Beitrage an. Kommt das nicht in Betracht, wird
aber die Beschaftigungslosigkeit nach einem Monat enden, besteht Nachversicherungsschutz
fur diese Zeit. Kann eine Familienversicherung nicht durchgefiihrt werden und wird die Be-
schaftigungslosigkeit ldnger als einen Monat andauern, mussen Sie sich freiwillig versichern
und die Beitrage selbst bezahlen.

m Wenn Sie einen Job annehmen, bei dem Sie Uber 556 Euro brutto er-
halten, sind Sie darlber krankenversichert. Sie missen jedoch weniger

als 15 Stunden pro Woche arbeiten, da sonst kein ALG-Anspruch entsteht.
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5.2 Pflegeversicherung

Wer ALG bezieht, ist auch versicherungspflichtiges Mitglied in der Pflegeversicherung. Das
gilt auch dann, wenn das ALG wegen Sperrzeit oder Urlaubsabgeltung ruht. Auch wenn die
Leistungen der Arbeitsagentur zurtickgefordert werden, wird die Versicherungspflicht nicht
ruckwirkend aufgehoben. Die Beitrage tragt die Arbeitsagentur.

5.3 Rentenversicherung

Sie sind als ALG-Bezieher rentenversichert, wenn Sie im letzten Jahr vor ALG-Bezug min-
destens einen Tag rentenversicherungspflichtig waren. Unter Umstanden kann ein Antrag
auf Versicherungspflicht gestellt werden. Die versicherungspflichtige Zeit des ALG-Bezugs
ist Beitragszeit.

Die Beitrage zur Rentenversicherung werden von der Arbeitsagentur getragen und berechnen
sich aus 80 % des Arbeitsentgelts, das dem ALG zugrunde liegt.

Haben Sie hingegen keinen Anspruch auf ALG und sind bei der Arbeitsagentur gemeldet,
so sind Sie nicht rentenpflichtversichert und es werden auch keine Beitrage fur Ihre spatere
Rente von der Arbeitsagentur gezahlt. Solche Zeiten sind unter bestimmten Voraussetzungen
Anrechnungszeiten ohne Bewertung, die dennoch die Rentenhéhe indirekt beeinflussen
kénnen. Eine Anrechnungszeit gilt als Vorversicherungszeit fir manche vorgezogenen Al-
tersrenten. Daher kann die Meldung bei der Arbeitsagentur Vorteile bringen, auch wenn die
Voraussetzungen fur den ALG-Anspruch nicht vorliegen.

Wenn ALG wegen einer Sperrzeit oder fehlender Mitwirkung nicht geleistet wird, gehen diese
Zeiten auch nicht als Anrechnungszeiten in die Rentenversicherung ein. Es besteht grundsatz-
lich die Moglichkeit, freiwillig Beitrdge in die Rentenversicherung einzuzahlen.

5.4 Unfallversicherung

Ab der Arbeitsuchend-Meldung sind Sie unfallversichert in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Die Unfallversicherung greift fur alle Verrichtungen, die den Meldepflichten bei der
Arbeitsagentur dienen, auch bei Wegen dorthin. Deswegen sind in der Regel Unfalle auf
dem Weg zur Arbeitsagentur oder zurtick, zu einem Vorstellungsgesprach und zurtick oder
etwa der Weg zum erforderlichen Arzttermin und zurtick versichert. Das ist aber nur dann
der Fall, wenn die Stellen auf Aufforderung der Arbeitsagentur aufgesucht werden und nicht
aus eigener Initiative.



Meldepflichten: Was muss ich der Arbeitsagentur alles mitteilen?

6. Verpflichtungen gegeniiber der Arbeitsagentur

6.1 Meldepflichten: Was muss ich der Arbeitsagentur alles
mitteilen?

Sobald Sie bei der Arbeitsagentur gemeldet sind, sind Sie verpflichtet, sdmtliche Tatsachen
und Anderungen in den Verhéltnissen unverziiglich anzugeben, die fir die ALG-Leistung er-
heblich sind (§ 60 SGB I). Wenn Sie unsicher sind, ob eine Tatsache erheblich ist, melden Sie
sie besser. Die Arbeitsagentur gleicht die Daten automatisch mit den Daten der Rentenver-
sicherung ab (§ 397 SGB Ill) und auch mit anderen Leistungstragern der Sozialversicherung
und den Finanzdmtern findet ein Austausch statt (§§ 95 ff. SGB IV, § 31a AO, § 32b EStG).
Zudem hat sie Auskunftsrechte gegentber dem Arbeitgeber und den Banken.

Insbesondere anzuzeigen ist die Aufnahme einer Tatigkeit oder einer Nebentéatigkeit, der Erhalt
von Urlaubsabgeltung, einer Abfindung, Arbeitsentgelt und der Bezug anderer Sozialleistungen.

MIRVVITETR Ty Wichtig ist, dass Sie die Mitteilungen nachweisen kénnen. Stellen Sie

sicher, dass Ihre Meldung tatsachlich aufgenommen wurde oder Sie
zumindest nachweisen kdnnen, dass Sie sie vorgenommen haben.

Veranderungen lhrer Verhaltnisse konnen Sie Uber den Vordruck der Arbeitsagentur anzeigen:
https://www.arbeitsagentur.de/dateilaenderungsmitteilung-alg_ba015708.pdf

m Seit dem 01.01.2023 mussen auch die Anderungen in den Verhélt-
nissen elektronisch Ubermittelt werden.

6.2 Sanktionen: Was passiert, wenn ich einer Verpflichtung
gegeniiber der Arbeitsagentur nicht nachkomme?

Wer eine fur die Leistung erhebliche Tatsache nicht oder nicht rechtzeitig oder falsch anzeigt,
dem kann ein BuBgeld von bis zu 5.000 Euro verhangt werden (§ 404 SGB lll). Es kann ein
Ermittlungsverfahren wegen Begehung einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet werden und bei
schwerwiegenden VerstoBen sogar ein Strafverfahren wegen Betrugs. Wenn Sie eine erheb-
liche Leistung nicht anzeigen und die Arbeitsagentur etwa im Rahmen des automatischen
Datenabgleichs mit der Rentenversicherung davon erfahrt, leitet sie die Sache in der Regel
an die Zollverwaltung zur Einleitung eines Strafverfahrens weiter.

Zusatzlich wird die Arbeitsagentur das ALG zurlckverlangen, inklusive der gezahlten Sozial-
versicherungsbeitrage.

DarUber hinaus kommt das Verhdngen einer Sperrzeit in Betracht (siehe 7.1).


https://www.arbeitsagentur.de/datei/aenderungsmitteilung-alg_ba015708.pdf
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6.3 ,Urlaub”: Ich beziehe ALG und will fiir ein paar Tage zu
Bekannten verreisen. Geht das?

Sie mussen grundséatzlich jeden Tag Ihren Briefkasten personlich leeren kénnen, um die
gegebenenfalls von der Arbeitsagentur eingehende Post einsehen und die Arbeitsagentur
aufsuchen zu kénnen. Wenn Sie verreisen wollen bzw. ein paar Tage nicht zu Hause sind,
mussen Sie das deswegen der Arbeitsagentur mitteilen. Im Jahr konnen Sie bis zu 3 Wochen
nicht erreichbar sein, also ,Urlaub machen”, wenn |hr Sachbearbeiter bei der Arbeitsagentur
dem Urlaub zugestimmt hat (§ 3 Erreichbarkeitsanordnung, https.//www.arbeitsagentur.de/
datei/dok_ba013034.pdf). Sichern Sie sich auch hier schriftlich ab. Wenn Sie nicht erreichbar
sind, kann eine Sperrzeit verhangt werden (sieche 7.1).

6.4 Zumutbarkeit: Muss ich jedes Jobangebot der
Arbeitsagentur annehmen?

Es muss jedes Jobangebot angenommen werden, das fir Sie zumutbar ist. Verschlechterun-
gen sind im gewissen Rahmen hinzunehmen bei:

B der beruflichen Qualifikation,
B der Bezahlung,

B der Mobilitat und

B sonstigen Arbeitsbedingungen.

Nicht jede Stelle ist zumutbar, allerdings ist prinzipiell Vorsicht geboten, ein Angebot vor-
schnell abzulehnen, denn es droht eine Sperrzeit (siche 7.7). Ab dem 4. Monat des ALG-Be-
zugs wird grundsétzlich sogar ein Umzug als zumutbar angesehen. Aufgrund der Komplexitat
des Themengebiets und der immer erforderlichen Abwdagung der Umstande des Einzelfalls
empfiehlt sich eine vorherige Beratung.

Wenn gesundheitliche Griinde der konkreten Art der Beschaftigung entgegenstehen, kénnen
Sie das Angebot unter Vorlage eines entsprechenden arztlichen Attests ablehnen (siehe 9.2,
9.3.1). Sie sollten dies mit Ihrem Sachbearbeiter besprechen.


https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013034.pdf
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7. Sperrzeiten

7.1 Sperrzeittatbestiande: Wofiir kriege ich eine Sperrzeit?
(§ 159 SGB IlI)

Sperrzeiten werden bei VerstoBen gegen bestimmte Verpflichtungen gegentiber der Arbeits-
agentur verhangt. Nach dem SGB IIl werden sie in folgenden Fallen verhangt:

Arbeitsplatzverlust ohne wichtigen Grund (wegen Kindigung oder durch Aufhebungs-
vertrag);

Arbeitsablehnung/Nichtantritt einer zumutbaren vermittelten Stelle von der Arbeitsagentur;
Mangelnde Eigenbemihungen;

Ablehnung oder Abbruch einer MaBnahme zur beruflichen Eingliederung ohne wichtigen
Grund;

Ablehnung oder Abbruch eines Integrationskurses oder Sprachkurses ohne wichtigen
Grund;

Meldeversaumnis ohne wichtigen Grund;

Verspdtete Arbeitsuchend-Meldung ohne Entschuldigung.

7.2 Wichtige Griinde bei Arbeitsplatzverlust: Wenn das
Arbeitsverhaltnis endet und es dafiir einen wichtigen
Grund gibt, droht keine Sperrzeit. Was sind solche
wichtigen Griinde fiir den Arbeitsplatzverlust?

Haben Sie das Arbeitsverhaltnis selbst durch Kiindigung oder Aufhebungsvertrag gelost
oder durch arbeitsvertragswidriges Verhalten die Kiindigung des Arbeitgebers veranlasst
und dadurch vorsatzlich oder grob fahrlassig die Arbeitslosigkeit herbeigefuhrt, wird eine
Sperrzeit verhangt. Es sei denn, es gibt einen wichtigen Grund fur den Arbeitsplatzverlust.

Wenn die Eigenklndigung oder der Aufhebungsvertrag einer sicher bevorstehenden betriebs-
oder personenbedingten Kindigung des Arbeitgebers zum selben Zeitpunkt zuvorkommen,
kann ein wichtiger Grund fur Eigenktndigung oder Aufhebungsvertrag vorliegen (siehe
7.5.4). Bei einer fristlosen Kindigung ist in aller Regel eine Kiindigungsschutzklage beim
Arbeitsgericht innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kiindigung ratsam: Die Arbeits-
agentur geht bei der fristlosen Kindigung grundsétzlich von einem schwerwiegenden Fehl-
verhalten Ihrerseits aus und verhangt eine Sperrzeit. Diese Vorwdirfe kénnen Sie im besten
Fall vor Gericht ausraumen (siehe 7.5.4).

Einige mogliche wichtige Grinde sind im Folgenden aufgefuhrt. Sie missen darlegen und
beweisen kénnen, dass der betreffende Grund in Ihrem Fall tatsachlich vorliegt. Es empfiehlt
sich bei einer beabsichtigten Eigenkindigung oder einem Aufhebungsvertrag, vorher mit
der Arbeitsagentur Ricksprache zu halten. Auch ein Blick in die Fachlichen Weisungen der
Arbeitsagentur ist ratsam: https.//www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-iii-159_ba015166.pdf


https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-iii-159_ba015166.pdf
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Beispiele fur wichtige Griinde bei Arbeitsplatzverlust:

Umzug in entfernte Stadt zum Ehepartner;

Mobbing am Arbeitsplatz (Attest des Arztes empfehlenswert);

Gesundheitliche Gruinde: Kiindigung auf Rat des Arztes unter Vorlage eines Attests;
Sexuelle Belastigungen am Arbeitsplatz;

GesetzesverstdBe des Arbeitgebers (z. B. VerstoBe gegen das Arbeitszeitgesetz);
Lohnrickstand Gber langeren Zeitraum (nach vorheriger Abmahnung durch den Arbeit-
nehmer).

m Auch bei anderen Sperrzeittatbestanden koénnen wichtige Griinde

dazu fuhren, dass keine Sperrzeit verhdangt werden darf. Da es sich
um eine jeweilige Einzelfallbetrachtung handelt, wird von einer beispielhaften Darstellung
an dieser Stelle abgesehen. Bei Fragen hierzu sollten Sie sich beraten lassen.

7.3 Folgen der Sperrzeit: Wozu fiihrt die Sperrzeit?
(8§ 159, 148 SGB lll)

Die Sperrzeiten fiihren zum Ruhen des ALG-Anspruchs sowie zur Kirzung der Anspruchsdauer.
Das bedeutet, wahrend einer Sperrzeit erhalten Sie kein ALG und Sie konnen nach Ablauf der
Sperrzeit nicht so lange ALG beziehen, wie sie ohne Sperrzeit Anspruch gehabt hatten. Das be-
deutet z. B.: Hatten Sie eigentlich einen Anspruch auf 12 Monate ALG und es wird eine Sperrzeit
wegen Arbeitsaufgabe von 3 Monaten verhangt, erhalten Sie erst nach 3 Monaten und dann nur
fur 9 Monate ALG. Um welche Dauer der ALG-Anspruch gekirzt wird, zeigt folgende Tabelle:

Arbeitsplatzverlust 1 Viertel der Gesamtdauer des Anspruchs
* siehe Hinweis unten

Arbeitsablehnung/Nichtantritt einer Stelle | 1 141 3 \Wochen

Ablehnung oder Abbruch eines Kurses 2. Mal: 6 Wochen
im Ubrigen: 12 Wochen

Ablehnung oder Abbruch einer MaBnahme

Unzureichende Eigenbemuhungen 2 Wochen

Meldeversaumnis

1 Woche

Verspatete Arbeitsuchend-Meldung

* Der ALG-Anspruch wird bei der Sperrzeit wegen Arbeitsplatzverlust ohne wichtigen Grund
um ein Viertel der Gesamtdauer des Anspruchs geklrzt. Das bedeutet z. B.: Bei einer An-
spruchsdauer von 24 Monaten werden 6 Monate gekirzt, Sie haben dann also einen An-
spruch fr 18 Monate. Die Dauer der Sperrzeit kann unter Umstanden auch verkurzt werden,
u. a. wenn das Arbeitsverhaltnis innerhalb von 12 Wochen nach Eintritt des Sperrzeitereig-
nisses ohnehin geendet hétte (Kirzung auf 3 bis 6 Wochen). Zusatzlich verlagert sich der
Beginn des ALG-Anspruchs 12 Wochen nach hinten.
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7.4 Krankenversicherung: Bin ich wahrend einer verhéangten
Sperrzeit krankenversichert?

Grundsatzlich besteht der Krankenversicherungsschutz auch wahrend einer verhangten
Sperrzeit, sofern Sie sich arbeitslos gemeldet haben, den Antrag gestellt haben, die Anwart-
schaft erfullt ist und Sie sich dem Arbeitsmarkt zur Verfiigung stellen. Das gilt grundsatzlich
auch fur vorher privat oder freiwillig gesetzlich Versicherte.

Der Krankenversicherungsschutz besteht allerdings nicht, wenn der ALG-Anspruch insgesamt
erloschen ist, also insbesondere nach mehreren Sperrzeiten von 21 Wochen (§ 161 SGB |Il;
siehe 4.3). Dann kénnen unter Umstanden Beitrage anfallen (siehe 5.1).

Kranken-ALG (d. h. ALG bei Erkrankung wahrend des ALG-Bezugs) und Krankengeld kénnen
wahrend der Sperrzeit nicht bezogen werden (siehe 9.7).

Wenn zusétzlich zur Sperrzeit der Anspruch aufgrund einer Abfindung ruht, so besteht kein
gesetzlicher Krankenversicherungsschutz (siehe 5.1, 8.2).

7.5 Haufig gestellte Fragen

7.5.1 Mein Chef hat mich letzten Monat bei der Krankenkasse abgemel-
det. Eine schriftliche Kiindigung habe ich bis heute nicht erhalten.
Ich habe mich sofort arbeitsuchend gemeldet. Bekomme ich eine
Sperrzeit, weil immer noch keine schriftliche Kiindigung da ist?

Nein, das ist nicht zwingend entscheidend. Die Arbeitsagentur interessiert lediglich, ob das
Beschaftigungsverhaltnis im sozialrechtlichen Sinne nicht mehr besteht und ob es einen wich-
tigen Grund dafur gibt. Das Beschaftigungsverhaltnis kann auch dann beendet sein, wenn
keine schriftliche Kindigung erfolgt ist, der Arbeitgeber aber auf sein Weisungsrecht Ihnen
gegenUber verzichtet und an lhrer Arbeitsleistung kein Interesse mehr hat. In der Arbeits-
bescheinigung kann daher auch entsprechend angegeben werden, dass die Kindigung nicht
schriftlich erfolgt ist. Es kommt auch dann entscheidend darauf an, ob die Arbeitslosigkeit
durch |hr eigenes Verhalten verursacht wurde. Es empfiehlt sich in einem solchen Fall eine
arbeits- und sozialrechtliche Beratung.

7.5.2 Ich habe mich gegen die Kiindigung gerichtlich gewehrt und der
Richter bietet nun einen Vergleich an, in dem ich der Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses zustimmen soll. Ist das dann nicht ein
Aufhebungsvertrag ohne wichtigen Grund und ich bekomme eine
Sperrzeit?

Nein, Sie durfen dem Vergleich des Richters zustimmen. Das wird nicht als Aufhebungsvertrag
gewertet. Auch wenn das Gericht das Arbeitsverhaltnis auf einen Auflésungsantrag hin auf-
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|6st, ist darin kein Aufhebungsvertrag zu sehen. Zu einer Sperrzeit kann es dennoch kommen:
Es ist weiterhin entscheidend, ob Sie durch vertragswidriges Verhalten den Arbeitsplatzverlust
herbeigeftihrt haben oder nicht.

7.5.3 Mein Chef hat mir fristlos gektindigt, obwohl er keinen Grund dazu
hat. Kann mich die Arbeitsagentur zwingen, gegen die Kiindigung
zu klagen?

Zwingen kann Sie die Arbeitsagentur nicht. Ihnen muss aber bewusst sein, dass die Arbeits-
agentur bei einer fristlosen Kiindigung grundsatzlich von einem schwerwiegenden Fehlver-
halten Ihrerseits ausgeht und eine Sperrzeit verhangt. Die Vorwirfe konnen Sie in der Regel
besser ausraumen, indem Sie gegen die Kiindigung klagen (vorm Arbeitsgericht, innerhalb
von 3 Wochen nach Zugang der Kiindigung). Das empfiehlt sich auch deswegen, weil es im
Lebenslauf nicht gut aussieht, wenn zu einem ungeraden Datum das Arbeitsverhaltnis endete.

7.5.4 Mein Chef sagt, ich musse einen Aufhebungsvertrag unterschreiben.
Wenn ich das tue, droht mir dann eine Sperrzeit?

Grundsatzlich droht eine Sperrzeit, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund far den Auf-
hebungsvertrag vor. Sie missen den Aufhebungsvertrag nicht unterschreiben, auch wenn
Ihr Chef das so darstellt. Dazu sind Sie nicht verpflichtet. Es empfiehlt sich vielmehr, sich zu-
nachst beraten zu lassen und zu prifen, ob ein wichtiger Grund fur den Aufhebungsvertrag
vorliegt. Das ist insbesondere der Fall, wenn das Arbeitsverhaltnis ohnehin aus betrieblichen
Granden gekiindigt werden musste, sich dies im Idealfall aus dem Aufhebungsvertrag ergibt,
die Kindigungsfrist eingehalten ist und eine etwaige Abfindung nicht zu hoch ausfallt (das
ware grundsatzlich der Fall bei mehr als einem halben Monatsgehalt pro Beschaftigungs-
jahr). Auch wenn eine krankheitsbedingte Kiindigung zum selben Beendigungszeitpunkt
wie der vereinbarte droht, weil ein Verbleib im Betrieb fur Sie aus gesundheitlichen Griinden
schadigend ware, wird ein Aufhebungsvertrag mit wichtigem Grund geschlossen, wenn ein
entsprechendes arztliches Attest vor Abschluss des Vertrags vorliegt.

7.5.5 Ich wiirde mein Arbeitsverhaltnis gerne per Aufhebungsvertrag aus
gesundheitlichen Griinden so schnell wie méglich beenden. Mein
Arbeitgeber bietet mir sogar wegen langer Betriebszugehérigkeit
eine Abfindung an. Fuhrt das zu Nachteilen beim ALG-Bezug? Eine
Sperrzeit kann mir doch nicht verhangt werden, weil ich einen wich-
tigen Grund habe...

Auch wenn keine Sperrzeit verhangt wird, muss bei Zahlung einer Abfindung immer bedacht
werden, dass der Anspruch auf ALG deswegen ruhen kann (siehe 8.7.1). Das ist allerdings
immer nur dann der Fall, wenn die Kiindigungsfrist des Arbeitgebers nicht eingehalten wird.
Je nachdem, wie lange die Kiindigungsfrist eigentlich wéare und auf welches Beendigungs-
datum Sie sich einigen, kann der Anspruch sehr lange ruhen. Die Arbeitsagentur geht davon
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aus, dass Sie fur die Zeit des Ruhens von der Abfindung leben kénnen und zahlt deswegen
kein ALG. Die Abfindung ist aber einkommenssteuerpflichtig und Sie mussen Ihren Kranken-
versicherungsschutz selbst sicherstellen (siehe 5.7).

7.5.6 Ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, in dem mich
mein Chef ab jetzt schon fur 4 Monate unwiderruflich freigestellt
hat. Was passiert mit meinem ALG-Anspruch?

Sie erhalten grundsatzlich eine Sperrzeit, wenn Sie einen Aufhebungsvertrag unterschrieben
haben. Anders sieht es nur dann aus, wenn Sie einen wichtigen Grund im Sinne des Gesetzes
haben (siehe 7.5.4). Die Sperrzeit beginnt allerdings schon mit Beginn der unwiderruflichen
Freistellung zu laufen, wenn Sie sich zum Beginn der Freistellung arbeitslos melden. Da Sie
den Lohn aus der Freistellung weiterhin beziehen, haben Sie also zunachst keine finanziellen
EinbuBen. Allerdings verkirzt sich dennoch die Dauer lhres Bezugs von ALG um ein Viertel
der Gesamtdauer des ALG-Anspruchs (siehe 4.2).

Bei einer widerruflichen Freistellung endet das Beschaftigungsverhaltnis allerdings nicht mit
Eintritt der Freistellung, da der Arbeitgeber Ihre Arbeitskraft jederzeit wieder einlésen kénnte.
Erst wenn Sie bei Abruf nicht mehr zur Arbeitsaufnahme bereit sind, endet dann das Be-
schaftigungsverhaltnis.

7.5.7 Ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, weil mir mein
Arbeitgeber eine sehr hohe Abfindungssumme darin verspricht. Da-
von kann ich auch nach Abzlgen sicher ein Jahr lang leben. Wenn
ich danach noch keine neue Stelle gefunden habe und ALG bezie-
hen muss, wird mir dann etwas gekrzt?

Nein. In diesem speziellen Fall, dass Sie sich erst ein Jahr nach dem sogenannten sperrzeit-
relevanten Ereignis, hier dem Aufhebungsvertrag, arbeitslos melden, wird keine Sperrzeit
mehr verhangt (§ 148 Il 2 SGB Ill). Das gilt selbst dann, wenn der Aufhebungsvertrag ohne
wichtigen Grund geschlossen wurde. Sie erhalten also einen ungekirzten ALG-Anspruch.
Das kann auch Sinn machen, wenn Sie danach Rente beziehen wollen.

Melden Sie sich aber auch in diesem Fall arbeitsuchend und arbeitslos, um eventuell eine
Anrechnungszeit in der Rentenversicherung angerechnet zu bekommen (siehe 5.3).

Sie mussen sich um lhre Krankenversicherung selbst kimmern (siehe 5.1).
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7.5.8 Mein Arbeitsverhaltnis ist befristet und lauft bald aus.
Mein Chef hat mir einen neuen Arbeitsvertrag angeboten, aber ich
mochte dort nicht weiterarbeiten. Droht mir jetzt eine Sperrzeit?

Nein, denn es gibt keine Verpflichtung, einen neuen Arbeitsvertrag abzuschlieBen. Im Fall der
Befristung liegt auch keine Kindigung vor, selbst wenn man lhnen eine unbefristete Stelle
angeboten hat. Sie mussen sich allerdings 3 Monate vor Ablauf der Befristung arbeitsuchend
melden, sonst droht Ihnen eine Sperrzeit wegen verspateter Meldung.

7.5.9 Mein Chef hat mir eine Anderungskiindigung geschickt. Darin wird
mir eine Stelle mit viel schlechterer Bezahlung angeboten. Ich habe
das abgelehnt. Droht mir jetzt eine Sperrzeit?

Nein, Sie sind nicht verpflichtet, ein Angebot mit schlechteren Bedingungen anzunehmen.
Die Anderungskiindigung ist wie die betriebsbedingte Kiindigung zu behandeln und daher
grundsatzlich nicht sperrzeitrelevant.

8. Ruhen des ALG-Anspruchs

8.1 Ruhensgriinde: Wann ruht der ALG-Anspruch?
Die wichtigsten Ruhensgriinde sind:

Zahlung einer Abfindung (Entlassungsentschadigung) ohne Einhalten der Kiindigungsfrist;
Anspruch auf Arbeitsentgelt;

Anspruch auf Urlaubsabgeltung;

Beziehen von Sozialleistungen;

nicht gestellter Reha-/Rentenantrag.

8.1.1 Zahlung einer Abfindung (§ 158 SGB lIl)

Vereinbaren Sie mit dem Arbeitgeber die Zahlung einer Abfindung und wird die vom Arbeit-
geber einzuhaltende Kundigungsfrist nicht eingehalten, ruht der Anspruch auf ALG. Das
gilt auch, wenn Sie selber kiindigen oder ein Aufhebungsvertrag vereinbart wird. Es ist nicht
entscheidend, ob die Kiindigung wirksam ist oder ob ein wichtiger Grund vorliegt, sondern
allein, ob die Kiindigungsfrist, die fiir den Arbeitgeber gilt, eingehalten wurde. Die Kundi-
gungsfrist ergibt sich aus dem Tarif- oder Arbeitsvertrag oder dem Gesetz. Bei Unklarheiten
sollten Sie sich beraten lassen. Sind Sie nach dem fur Sie geltenden Tarifvertrag unkindbar,
wird grundsatzlich von einer fiktiven Kiindigungsfrist von 18 Monaten ausgegangen.
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=> HINWEIS Grundsatzlich ist die Abfindung nicht beitragspflichtig in der Sozialver-

sicherung. Bei freiwillig Versicherten fallen Beitrage an. Die Abfindung
ist als Einkommen zu versteuern, hier kann aber unter Umstanden ein erméaBigter Steuersatz
bemessen werden. Bei Fragen hierzu kénnen sich AK-Mitglieder an unsere Beratungsabtei-
lung (in Sachen Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht) wenden.

8.1.2 Anspruch auf Arbeitsentgelt (§ 157 1 SGB IlI)

Flr Zeiten, in denen Arbeitsentgelt gezahlt wird oder der Anspruch darauf zumindest besteht,
ruht das ALG. Das betrifft die Zeiten, in denen Sie etwa wegen Ausspruchs einer unrecht-
maBigen Kundigung nicht gearbeitet haben und das Gericht feststellt, dass die Kiindigung
unwirksam war und Sie deswegen Anspruch auf Arbeitsentgelt hatten. Wird gektndigt und
keine Arbeitsleistung mehr abgerufen und der Arbeitgeber zahlt eine Leistung, die er als
Abfindung bezeichnet, geht die Arbeitsagentur von Zahlung von Arbeitsentgelt aus. Einmal-
zahlungen wie Weihnachtsgeld fiihren nicht zum Ruhen.

8.1.3 Anspruch auf Urlaubsabgeltung (§ 157 Il SGB IIl)

Nach Beendigung des Arbeitsverhaltnisses besteht ein Anspruch auf Urlaubsabgeltung, wenn
der Urlaub nicht vollstandig genommen werden konnte. In dieser Zeit ruht der Anspruch auf
ALG. Das Ruhen beginnt mit dem 1. Tag der Arbeitslosigkeit.

=> HINWEIS Wird die Urlaubsabgeltung gezahlt, wahrend Sie Krankengeld be-

ziehen, ruht das Krankengeld — anders als das ALG — nicht wegen
der Urlaubsabgeltung.

8.1.4 Beziehen von Sozialleistungen (§ 156 SGB IIl)

Wahrend des Bezugs von anderen Sozialleistungen, wie insbesondere Krankengeld, ruht der
ALG-Anspruch.

8.1.5 Nicht gestellter Reha-/Rentenantrag (§ 145 1, § 156 SGB )

Wenn Sie unter die Nahtlosigkeitsregelung fallen, d. h. Sie sich aus gesundheitlichen Grinden
dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfigung stellen kénnen, aber ausnahmsweise dennoch
ALG beziehen kénnen (siehe 9.2), so kann Sie die Arbeitsagentur auffordern, einen Antrag
auf Reha oder Erwerbsminderungsrente zu stellen. Auch wenn Sie bereits Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung neben dem ALG-Bezug beziehen, kann die Arbeitsagentur
verlangen, dass Sie einen Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente stellen.

Stellen Sie trotz der Aufforderung der Arbeitsagentur den entsprechenden Antrag nicht, ruht
der Anspruch auf ALG.
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8.2 Rechtsfolgen: Wozu fiihrt das Ruhen?

In der Zeit, in der der ALG-Anspruch ruht, wird kein ALG gezahlt. Das Ruhen schiebt also
den Anspruch hinaus oder unterbricht ihn. In dieser Zeit erhalten Sie namlich bereits an-
dere Zahlungen, von denen Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten kénnen. Anders als bei
der Sperrzeit wird aber der ALG-Anspruch nicht gekirzt, d. h. der Anspruchsbeginn wird
nur hinausgezdgert oder unterbrochen, danach kénnen Sie aber fur die volle (Rest-)Dauer
ALG beziehen. Die Dauer des Ruhens bestimmt sich nach dem jeweiligen Ruhensgrund. Bei
Urlaubsabgeltung, Arbeitsentgelt und Sozialleistungen ruht das ALG so lange, wie gezahlt
wird bzw. der Anspruch besteht. Wenn Arbeitsentgelt fur einen Monat gezahlt wird, ruht
das ALG demnach fur einen Monat; wenn Anspruch auf Urlaubsabgeltung fur 2 Wochen
besteht, ruht das ALG ftir 2 Wochen.

Werden Arbeitsentgelt, Urlaubsabgeltung oder die Entlassungsentschadigung nicht gezahlt,
muss die Arbeitsagentur im Wege der sogenannten Gleichwohlgewdhrung dennoch zunéchst
ALG leisten (§ 157 1ll, § 158 IV SGB Ill). Der Anspruch gegen den Arbeitgeber geht in Hohe
des ALG (zuzuglich der geleisteten Sozialversicherungsbeitrage) auf die Arbeitsagentur Uber.
Zahlt der Arbeitgeber dann dennoch an den Arbeitslosen, muss dieser Betrag an die Arbeits-
agentur gezahlt werden.

Komplizierter ist es beim Ruhen wegen einer Abfindung. Es kommt nur dann zum Ruhen,
wenn die arbeitgeberseitige Kiindigungsfrist nicht eingehalten wurde. Die Abfindung wird bis
zu einem bestimmten Prozentsatz angerechnet, je nach Betriebszugehérigkeit und Lebens-
alter: je langer die Betriebszugehorigkeit und je alter der Arbeitnehmer, desto weniger wird
grundsatzlich angerechnet. Nach der Héhe des Prozentsatzes richtet sich auch die Ruhensdau-
er, allerdings endet das Ruhen u. a. spatestens dann, wenn das Arbeitsverhaltnis fristgerecht
gekundigt worden waére. Die genaue Ruhensdauer lasst sich hier errechnen: https.//www.
erwerbslos.de/archiv2/qrecht-praktischq-sozial-infos-fuer-br/648.

Fur mehr Informationen siehe: https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-17-entschae-
digungen_ba015376.pdf; https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-iii-158_ba015165.pdf

Bei Zahlung einer Abfindung wird auBerdem ein Teil der Bruttoentschadigung auf das ALG
angerechnet. Wahrend des Ruhens werden keine Beitrdge an die Rentenversicherung gezahlt
und die Kranken- und Pflegeversicherung mussen sichergestellt werden (siehe 5.1), was unter
Umstanden teuer werden kann.
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9.2 Aussteuerung vom Krankengeldbezug

9. Krank und ALG

9.1 Krank im ALG-Bezug: Ich beziehe ALG und bin nun krank.
Was passiert jetzt?

Sie konnen sogenanntes Kranken-ALG (ALG bei Erkrankung wahrend des ALG-Bezugs) fur
léngstens 6 Wochen beziehen. Dazu mussen Sie lhre Arbeitsunfahigkeit der Arbeitsagentur
gegenlber nachweisen. Das Kranken-ALG zahlt die Arbeitsagentur. Danach mussen Sie bei
der Krankenkasse Krankengeld beantragen und kénnen Krankengeld in Hohe des ALG (§ 47b |
SGB V) erhalten. Das ist nur der Fall, solange der Anspruch auf Krankengeld nicht verbraucht
ist oder wenn nach Aussteuerung bereits ein neuer Krankengeldanspruch entstanden ist.

Voraussetzung fur den Anspruch auf Kranken-ALG ist, dass bei Eintritt der Arbeitsunfahig-
keit Anspruch auf Zahlung von ALG besteht. Das ist auch schon dann der Fall, wenn Sie sich
arbeitslos melden und dann am selben Tag die Arbeitsunfahigkeit festgestellt wird. Dann
erhalten Sie fur einen Tag ALG und danach Kranken-ALG. Sie kénnen kein Kranken-ALG
beziehen, wenn der Anspruch auf ALG erschépft ist oder ruht. Auch wahrend einer Sperrzeit
kann kein Kranken-ALG bezogen werden, selbst dann nicht, wenn die Arbeitsunfahigkeit
erst am Ende der Sperrzeit festgestellt wird. Wahrend der Dauer der Sperrzeit besteht auch
kein Anspruch auf Krankengeld.

Wenn vor Ablauf der 6 Wochen der Anspruch auf ALG verbraucht ist und deswegen kein
Kranken-ALG mehr gezahlt wird, greift der Anspruch auf Krankengeld ab diesem Zeitpunkt,
sofern ein Antrag gestellt wurde und die Voraussetzungen vorliegen.

9.2 Aussteuerung vom Krankengeldbezug: Ich bin schon
lange krank und werde nun aus dem Krankengeld-Bezug
ausgesteuert. Mein Arbeitsverhaltnis besteht aber immer
noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in meinen alten
Beruf zuriickkehren kann. Kann ich ALG beziehen?

Ja, grundsatzlich schon. Fur den Bezug von ALG ist entscheidend, dass Sie keine Beschaf-
tigung im sozialrechtlichen Sinne austben, das heift, dass Sie lhrer Tatigkeit nicht nach-
gehen und keine Vergtitung gezahlt wird. Ob der Arbeitsvertrag weiterlauft, ist dann nicht
relevant; das Arbeitsverhaltnis muss nicht geklindigt werden. Sie mussen auBerdem dem
Arbeitsmarkt grundsatzlich zur Verfligung stehen. Das ist auch dann der Fall, wenn Sie zwar
fur das bestehende Arbeitsverhaltnis, also die ausgetbte Tatigkeit, arbeitsunfahig sind, sich
aber im Ubrigen dem Arbeitsmarkt zur Verfligung stellen kénnen. Im ALG-Antrag miissen
Sie das entsprechend angeben. Die Arbeitsagentur Gberprift dann im Rahmen einer me-
dizinischen Begutachtung, inwieweit Sie noch Tatigkeiten ausliben kénnen. Hierzu sollten
Sie |hr Einverstandnis geben. Wird bei der Begutachtung festgestellt, dass Sie mindestens
far 15 Stunden pro Woche dem Arbeitsmarkt zur Verfigung stehen kénnen, kénnen Sie
ALG beziehen.
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TIRTVITETR e Wenn Sie im Antrag angeben, dass Sie sich ohne Grund nicht zur

Verfigung stellen, erhalten Sie kein ALG. Und wenn Sie der Begut-
achtung nicht zustimmen, in den meisten Fallen auch nicht.

Auch wenn Sie dem Arbeitsmarkt krankheitsbedingt nicht oder unter 15 Stunden zur Ver-
flgung stehen, kann in Ausnahmeféllen Anspruch auf ALG bestehen (sogenannte Nahtlosig-
keitsregelung, 8 145 SGB Ill). Das ist aber nur der Fall, wenn die Arbeitsunfahigkeit voraus-
sichtlich mehr als 6 Monate dauern wird. Zwingende Voraussetzung hierfur ist, dass Sie kein
Krankengeld mehr beziehen, weil der Krankengeldanspruch ausgeschopft ist. Wenn der An-
spruch auf Krankengeld noch nicht ausgeschopft ist, Sie aber trotzdem kein Krankengeld
mehr beziehen und dies auf Ihr Verschulden zurlickzuftihren ist, kdnnen Sie nicht von der
Nahtlosigkeitsregelung profitieren. Weiterhin muss feststehen, dass Sie arbeiten wollen, sobald
sie wieder dazu in der Lage sind. Wenn die Arbeitsagentur die Nahtlosigkeitsregelung an-
wendet, wird sie Sie auffordern, einen Reha- oder Rentenantrag zu stellen. Das ALG wird
gewahrt, bis Uber den Antrag entschieden ist, solange der ALG-Anspruch noch nicht erschopft
ist. Sollte er vorher erschopft sein, missen Sie sich ans Jobcenter (Burgergeld) wenden.

i1 Im Antrag auf ALG empfiehlt es sich anzugeben, dass Sie sich der arztlichen

Begutachtung unterziehen, damit der Leistungsumfang festgelegt werden
kann. Auch wenn Sie meinen, keine Tatigkeit mehr austben zu kénnen, ist es riskant, sich
allein auf die Nahtlosigkeitsregelung zu verlassen, da sie an so strenge Voraussetzungen
geknipft ist. Lassen Sie dartber den Arzt entscheiden. Bitten Sie um Kopie des arztlichen
Gutachtens, um spater gegebenenfalls darauf verweisen zu kénnen, falls Ihnen eine Stelle
angeboten wird, die Sie aus gesundheitlichen Grinden nicht annehmen kénnen (siehe 6.4).

Zur Hohe des ALG: Je nachdem, wie lange Sie bereits krank waren, kann es sein, dass Ihr ALG
fiktiv bemessen werden muss (siehe 3.4). Das ist der Fall, wenn in den 2 Jahren vor Antrag-
stellung keine 150 Tage mit abgerechnetem Arbeitsentgelt zustande kommen. Im Regelfall
werden die 150 Tage aber erreicht.

9.3 Haufig gestellte Fragen

9.3.1 Ich bin ausgesteuert und habe mich dem Arbeitsmarkt im Rahmen
meiner Moglichkeiten zur Verfigung gestellt. Ich habe eine starke
Sehbehinderung und kann nur einen Telefonarbeitsplatz antreten.
Nun wurde mir ein Bildschirmarbeitsplatz angeboten. Was kann ich
tun?

Sie kdnnen unter Hinweis auf den von Ihnen ausgefullten Gesundheitsbogen bzw. das arzt-
liche Gutachten des medizinischen Dienstes das Angebot ablehnen, weil es aus gesundheit-
lichen Griinden nicht méglich ist, die Tatigkeit auszutiben. Sie sollten sich auch ein entspre-
chendes Attest Ihres Arztes ausstellen lassen.



9.2 Aussteuerung vom Krankengeldbezug

9.3.2 Ich bin ausgesteuert und habe mich dem Arbeitsmarkt zur Verfigung
gestellt. Jetzt bin ich erneut wegen derselben Erkrankung arbeitsun-
fahig. Was soll ich tun? Ich darf mich doch nicht , krankmelden”...

Doch, Sie kénnen und mussen lhre Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche Dauer
gegenlber der Arbeitsagentur unverzlglich angeben, da Sie fur diese Zeit aufgrund ihrer
Krankheit nicht vermittelt werden kénnen. Sie konnen dann Kranken-ALG bis zu 6 Wochen
erhalten. Danach besteht bei derselben Erkrankung aber kein Anspruch auf Krankengeld mehr.

Sie mussen auBerdem die Arbeitsunfahigkeit arztlich feststellen lassen. Seit dem 01.01.2024
ist die Vorlage einer Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung in Papierform fur gesetzlich Kranken-
versicherte jedoch grundsatzlich nicht mehr notwendig (siehe 9.3.4). Die Arbeitsagentur
darf die elektronische Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung tber einen elektronischen Daten-
abruf bei der Krankenkasse einsehen, sobald Sie die Arbeitsunfahigkeit gemeldet haben.
FUr Privatversicherte, bei Erkrankung des Kindes, bei Krankschreibung durch einen Arzt im
Ausland oder arztlicher Behandlung durch einen Arzt ohne Kassenzulassung ist die Vorlage
einer Bescheinigung in Papier nach wie vor erforderlich. Mehr zum Verfahren kénnen Sie
in den Weisungen der Arbeitsagentur nachlesen: https://www.arbeitsagentur.de/datei/wei-
sung-202310006_ba045929.pdf

9.3.3 Kann mich die Arbeitsagentur dazu zwingen, einen Antrag auf Er-
werbsminderungsrente zu stellen?

Wenn Sie ALG aufgrund der Nahtlosigkeitsregelung (siehe 8.7.5, 9.2) beantragt haben,
fordert die Arbeitsagentur Sie auf, einen Reha-Antrag zu stellen und evtl. auch einen Antrag
auf Erwerbsminderungsrente. Sie sind keineswegs gezwungen, diese Antrage zu stellen,
allerdings kénnen Sie damit rechnen, dass Ihr Antrag auf ALG dann mangels Mitwirkung
abgelehnt wird.

Hintergrund der Aufforderung zu Antragen auf Reha und Erwerbsminderungsrente ist der,
dass der Rententrager auch schon im Rahmen des Reha-Antrags prufen und feststellen
wird, ob eine Reha Ihre Erwerbsfdhigkeit verbessern und eine Erwerbsminderung abwen-
den kann. Sind Sie nach arztlicher Feststellung erwerbsgemindert, konnen Sie einen An-
trag auf Erwerbsminderungsrente stellen und sind nicht auf das ALG angewiesen. Sind Sie
nicht erwerbsgemindert, kann gegebenenfalls der Antrag auf Reha durchgehen oder die
Arbeitsagentur kommt zu dem Ergebnis, dass Sie sich dem Arbeitsmarkt im Rahmen Ihrer
Méglichkeiten eingeschrankt zur Verfugung stellen kdnnen. Dann greift die Nahtlosigkeits-
regelung allerdings nicht und Sie missen sich dem Arbeitsmarkt zur Verfligung stellen, um
ALG erhalten zu kdnnen.

9.3.4 Muss ich meinen Krankenschein nach Aussteuerung auch wahrend
des ALG-Bezugs weiter einreichen und an wen?

Seit dem 01.10.2021 gibt es die elektronische Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung. Der Arzt
muss diese grundsatzlich an die gesetzliche Krankenkasse Ubermitteln. Seit dem 01.01.2023


https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202310006_ba045929.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202310006_ba045929.pdf
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ist dieses Verfahren verpflichtend. Auch bei Aussteuerung muss die Bescheinigung grundsatz-
lich weiter an die Krankenkasse tUbermittelt werden und die Arbeitsunfahigkeit dem Arbeit-
geber angezeigt werden. Verlangt Ihr Arbeitgeber Krankmeldung und Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung nicht mehr, sollten Sie sich dies zur Absicherung schriftlich bestatigen lassen.

TIPP Liegt Ihnen die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung in Papierform vor, reichen

Sie diese nicht bei der Arbeitsagentur ein! Zeigen Sie die Arbeitsunfahigkeit
auch nicht bei der Arbeitsagentur an. Denn krankgeschrieben sind Sie fur die zuletzt aus-
gelbte Tatigkeit und das haben Sie auch im Antrag auf ALG angegeben (siehe 9.2). Wenn
Sie nun aber eine Arbeitsunfahigkeit anzeigen bzw. eine Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung
einreichen, geht die Arbeitsagentur davon aus, dass Sie fur die Gbrigen Tatigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt arbeitsunfahig und damit nicht vermittelbar sind. Das fuhrt grundsatzlich
dazu, dass Sie kein ALG beziehen kénnen (Ausnahme bildet die Nahtlosigkeitsregelung,
siehe 9.2). Die Arbeitsagentur darf auch nicht anlasslos bei der Krankenkasse einen elek-
tronischen Datenabruf der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung vornehmen. Sie ist nur dann
zum elektronischen Datenabruf der Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung bei der Krankenkasse
berechtigt, wenn die Arbeitsunfahigkeit vorher von Ihnen formlos angezeigt wurde (https://
www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202310006_ba045929.pdf).

10. Widerspruch gegen Bescheid der Arbeitsagentur

Wie schreibe ich einen Widerspruch und welche Fristen
muss ich beachten? Brauche ich einen Anwalt?

Sie missen keine komplizierten Vorgaben einhalten. Der Widerspruch muss schriftlich ein-
gehen, d. h. eigenhandig unterschrieben, oder Uber das elektronische Verfahren der Arbeits-
agentur oder kann bei der Arbeitsagentur zu Protokoll gegeben werden. Eine einfache E-Mail
reicht nicht aus. Achten Sie darauf, dass Sie den Zugang des Widerspruchs nachweisen
kdnnen. Sie mussen den Widerspruch grundsatzlich innerhalb einer Frist von einem Monat ab
Zugang einlegen. Wichtig ist, dass Sie Ihr Anliegen klar formulieren. Sie mussen also deutlich
machen, gegen welchen Bescheid der Arbeitsagentur Sie Widerspruch einlegen und was die
Griunde dafur sind. Einen Anwalt brauchen Sie dafur nicht.

Sie kénnen auch ohne Angabe der Griinde Widerspruch einlegen, davon ist aber grund-
satzlich abzuraten. Wenn Sie allerdings in Zeitnot sind, kann es sinnvoll sein, zunachst ohne
Angabe von Griinden fristwahrend zu widersprechen und zu erklaren, dass Sie die Grinde
nachreichen werden. Ohne Begriindung laufen Sie Gefahr, dass die Widerspruchsstelle keine
Fehler aufgrund der Aktenlage entdecken kann.

Fur eine bessere Vorstellung ist auf der ndchsten Seite ein Muster zu einem Widerspruch
gegen einen Sperrzeitbescheid abgedruckt, an dem Sie sich orientieren kénnen.


https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202310006_ba045929.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/weisung-202310006_ba045929.pdf

9.2 Aussteuerung vom Krankengeldbezug

=> BEISPIEL Andreas Muller wird am 05.12.2025 fristlos gekiindigt. Sein Arbeitge-

ber behauptet, er hatte zu Unrecht seine Arbeit verweigert. Tatsachlich
war Andreas aber arbeitsunfahig erkrankt und hat dies seinem Arbeitgeber auch unverziglich
angezeigt. Auch die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen wurden ordnungsgemaB an die
Krankenkasse Ubermittelt. Andreas ist zudem schwerbehindert (Grad der Behinderung: 60),
sodass das Integrationsamt der Kiindigung hatte zustimmen massen. Der Arbeitgeber weif3
von der Schwerbehinderung, hat die Zustimmung aber nicht eingeholt. Andreas klagt des-
wegen gegen die Kiindigung vorm Arbeitsgericht. AuBerdem hat er sich direkt arbeitsuchend
und arbeitslos gemeldet und Arbeitslosengeld beantragt. Am 06.01.2026 geht Andreas der
Bescheid der Arbeitsagentur zu, in dem eine Sperrzeit von 12 Wochen verhangt wird, obwohl
Andreas den Sachverhalt offengelegt hatte.
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Ein Widerspruch gegen diesen Sperrzeitbescheid kdnnte wie folgt aussehen:

Andreas Mller
Anschrift
An die Agentur fir Arbeit Saarland

Widerspruchsstelle
66088 Saarbricken

Ort, Datum
Kundennummer:
Widerspruch gegen den Bescheid vom 03.01.2026
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen lhren Bescheid vom 03.01.2026, mir zugegangen am 06.01.2026, in dem Sie
mir eine zwolfwdchige Sperrzeit verhangt haben, lege ich Widerspruch ein.

Grinde:

Mein Arbeitgeber hat mir fristlos gekindigt, hatte aber keinen wichtigen Grund far
die Kiindigung. Entgegen seiner Angaben habe ich meine Arbeit nicht zu Unrecht
verweigert, sondern ordnungsgemaB und rechtzeitig meine Arbeitsunfahigkeit an-
gezeigt und auch die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigungen liegen der Krankenkasse
vor. Ich habe auch nie eine Abmahnung wegen irgendwelcher Verfehlungen erhalten.
AuBerdem hat er das Integrationsamt nicht um Zustimmung zur Kindigung gebeten,
obwohl er von meiner Schwerbehinderung (GdB 60) weil3.

Gegen die Kindigung habe ich am 10.12.2025 Klage beim Arbeitsgericht Saarbr-
cken erhoben (Aktenzeichen: xx). Der Termin steht noch aus.

Ich bitte Sie daher, den Sperrzeitbescheid aufzuheben und mir Arbeitslosengeld sofort
zu gewahren.

Mit freundlichen GriBen

Andreas Muller







Y /K






Y /K






	Vorwort
	Einführung
	1.  Erste Schritte beim ALG-Bezug
	1.3  Antrag stellen
	1.2  Arbeitslos melden (§ 141 SGB III)
	1.1  Arbeitsuchend melden (§ 38 SGB III)
	1.4  Häufig gestellte Fragen
	1.4.1  Mir wurde gekündigt. In 6 Wochen kann ich bei einem neuen Arbeitgeber anfangen. Für diese Zeit kann ich mich über Wasser halten und möchte kein ALG beantragen. Muss ich mich trotzdem bei der Arbeitsagentur melden?
	1.4.2  Mein Arbeitgeber beschäftigt mich nicht mehr, er schreibt aber keine Kündigung. Kann ich trotzdem ALG beantragen?
	1.4.3  Mir wurde vom Insolvenzverwalter mit drei Monaten Kündigungsfrist gekündigt. Gleichzeitig wurde ich freigestellt und aufgefordert, jetzt schon Arbeitslosengeld zu beantragen. Dabei endet das Arbeitsverhältnis doch erst in drei Monaten. Wie soll ich
	1.4.4  Was ist die Arbeitsbescheinigung und wofür brauche ich sie?
	1.4.5  Mein Arbeitgeber hat mir gekündigt und stellt nun die Arbeitsbescheinigung für die Arbeitsagentur nicht aus. Was kann ich tun?
	1.4.6  Mein Arbeitgeber hat in der Arbeitsbescheinigung falsche Angaben gemacht. Deswegen droht mir eine Sperrzeit. Was kann ich jetzt tun?

	2.  Voraussetzungen für den ALG-Anspruch
	2.5   Häufig gestellte Fragen
	2.5.1  Ich habe meine Hauptbeschäftigung von 30 Stunden pro Woche verloren, arbeite aber immer noch 8 Stunden pro Woche. Kann ich ALG beziehen?
	2.5.2  Ich arbeite seit über einem Jahr 12 Stunden pro Woche und beziehe gleichzeitig ALG. In einem Monat soll mein Anspruch auf ALG bereits erschöpft sein. Aber ich habe doch einen erneuten Anspruch erworben, weil ich mehr als nur geringfügig beschäftigt
	2.5.3  Ich habe meine Regelaltersgrenze erreicht und arbeite während der Rente weiter. Jetzt wurde mir gekündigt. Kann ich ALG beziehen?
	2.5.4  Ich war jetzt anderthalb Jahre beschäftigt und davon ein Jahr in Kurzarbeit. Vorher hatte ich einen Minijob. Jetzt wurde mir gekündigt. Kann ich jetzt ALG beziehen oder erfülle ich die Anwartschaftszeit nicht?

	2.4  Arbeitslosenversicherung: Wer kann kein ALG beziehen?
	2.3  �Anwartschaftszeit: Wann ist die Anwartschaftszeit erfüllt? (§ 142 SGB III)
	2.2  Arbeitslosmeldung und Antragstellung
	2.1  Arbeitslosigkeit: Wer ist arbeitslos? (§ 138 SGB III)
	3.  Höhe des ALG
	3.5   Häufig gestellte Fragen
	3.5.1  Ich beziehe ALG und habe vorher sehr gut verdient. Jetzt soll ich eine Stelle antreten, die viel schlechter bezahlt wird. Wenn ich danach noch mal ALG beziehen muss, wird mein ALG doch viel geringer ausfallen, oder?
	3.5.2  Ich habe immer Vollzeit gearbeitet und bin jetzt arbeitslos. Ich möchte aber keine Vollzeitstelle mehr, sondern nur noch 30 Stunden pro Woche arbeiten. Habe ich dann Nachteile beim ALG-Bezug? Schließlich habe ich Beiträge vom Vollzeitgehalt gezahlt
	3.5.3  Ich werde aus dem Krankengeldbezug ausgesteuert und muss jetzt ALG beziehen. Ich habe gehört, dass ich jetzt nur 60 % vom Krankengeld bekomme. Stimmt das?
	3.5.4  Ich war im ganzen letzten Jahr in Kurzarbeit und jetzt wurde mein Arbeitsverhältnis gekündigt, weil der Betrieb schließt. Jetzt kriege ich ja nur 60 % ALG vom Kurzarbeitergeld, oder?
	3.5.5  Ich beziehe ALG und möchte nun einen Minijob antreten. Wird mir das Gehalt auf das ALG angerechnet?
	3.5.6  Ich hatte eine Hauptbeschäftigung und einen Minijob, nun fällt die Hauptbeschäftigung weg. In dem Minijob arbeite ich seit vielen Jahren. Darf ich den ganzen Lohn aus dem Minijob neben dem ALG behalten oder wird etwas angerechnet?
	3.5.7  Ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben und darin eine Abfindungszahlung vereinbart. Wird diese auf das ALG angerechnet?

	3.4  Fiktivbemessung (§ 152 SGB III)
	3.3  Bemessungszeitraum (§ 150 SGB III)
	3.2  Bemessungsentgelt (§ 151 SGB III)
	3.1  Leistungsentgelt (§ 153 SGB III)
	4.  Dauer des ALG-Anspruchs
	4.1  Dauer: Wie lange kann ich ALG beziehen? (§ 147 SGB III)
	4.2  Verminderung der Anspruchsdauer (§ 148 SGB III)
	4.3  Erlöschen des Anspruchs (§ 161 SGB III)

	5.  Sozialversicherung während des ALG-Bezugs
	5.4  Unfallversicherung
	5.3  Rentenversicherung
	5.2  Pflegeversicherung
	5.1  Krankenversicherung
	6.  Verpflichtungen gegenüber der Arbeitsagentur
	6.1  �Meldepflichten: Was muss ich der Arbeitsagentur alles mitteilen?
	6.2  �Sanktionen: Was passiert, wenn ich einer Verpflichtung gegenüber der Arbeitsagentur nicht nachkomme?
	6.3  �„Urlaub“: Ich beziehe ALG und will für ein paar Tage zu Bekannten verreisen. Geht das?
	6.4  �Zumutbarkeit: Muss ich jedes Jobangebot der Arbeitsagentur annehmen?

	7.  Sperrzeiten
	7.1  �Sperrzeittatbestände: Wofür kriege ich eine Sperrzeit? (§ 159 SGB III)
	7.2  �Wichtige Gründe bei Arbeitsplatzverlust: Wenn das Arbeitsverhältnis endet und es dafür einen wichtigen Grund gibt, droht keine Sperrzeit. Was sind solche wichtigen Gründe für den Arbeitsplatzverlust? 
	7.3  �Folgen der Sperrzeit: Wozu führt die Sperrzeit? 
(§§ 159, 148 SGB III)
	7.4  �Krankenversicherung: Bin ich während einer verhängten Sperrzeit krankenversichert?
	7.5   Häufig gestellte Fragen
	7.5.1  Mein Chef hat mich letzten Monat bei der Krankenkasse abgemeldet. Eine schriftliche Kündigung habe ich bis heute nicht erhalten. Ich habe mich sofort arbeitsuchend gemeldet. Bekomme ich eine Sperrzeit, weil immer noch keine schriftliche Kündigung d
	7.5.2  Ich habe mich gegen die Kündigung gerichtlich gewehrt und der Richter bietet nun einen Vergleich an, in dem ich der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustimmen soll. Ist das dann nicht ein Aufhebungs­vertrag ohne wichtigen Grund und ich bekomme e
	7.5.3  Mein Chef hat mir fristlos gekündigt, obwohl er keinen Grund dazu hat. Kann mich die Arbeitsagentur zwingen, gegen die Kündigung zu klagen?
	7.5.4  Mein Chef sagt, ich müsse einen Aufhebungsvertrag unterschreiben. Wenn ich das tue, droht mir dann eine Sperrzeit?
	7.5.5  Ich würde mein Arbeitsverhältnis gerne per Aufhebungsvertrag aus gesundheitlichen Gründen so schnell wie möglich beenden. Mein Arbeitgeber bietet mir sogar wegen langer Betriebszugehörigkeit eine Abfindung an. Führt das zu Nachteilen beim ALG-Bezug
	7.5.6  Ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, in dem mich mein Chef ab jetzt schon für 4 Monate unwiderruflich freigestellt hat. Was passiert mit meinem ALG-Anspruch?
	7.5.7  Ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, weil mir mein Arbeitgeber eine sehr hohe Abfindungssumme darin verspricht. Davon kann ich auch nach Abzügen sicher ein Jahr lang leben. Wenn ich danach noch keine neue Stelle gefunden habe und ALG be
	7.5.8  Mein Arbeitsverhältnis ist befristet und läuft bald aus. 
Mein Chef hat mir einen neuen Arbeitsvertrag angeboten, aber ich möchte dort nicht weiterarbeiten. Droht mir jetzt eine Sperrzeit?
	7.5.9  Mein Chef hat mir eine Änderungskündigung geschickt. Darin wird mir eine Stelle mit viel schlechterer Bezahlung angeboten. Ich habe das abgelehnt. Droht mir jetzt eine Sperrzeit?


	8.  Ruhen des ALG-Anspruchs
	8.1  Ruhensgründe: Wann ruht der ALG-Anspruch?
	8.1.1  Zahlung einer Abfindung (§ 158 SGB III)
	8.1.2  Anspruch auf Arbeitsentgelt (§ 157 I SGB III)
	8.1.3  Anspruch auf Urlaubsabgeltung (§ 157 II SGB III)
	8.1.4  Beziehen von Sozialleistungen (§ 156 SGB III)
	8.1.5  Nicht gestellter Reha-/Rentenantrag (§ 145 II, § 156 SGB III)

	8.2  Rechtsfolgen: Wozu führt das Ruhen?
	9.2  �Aussteuerung vom Krankengeldbezug

	9.  Krank und ALG
	9.1  �Krank im ALG-Bezug: Ich beziehe ALG und bin nun krank. Was passiert jetzt?
	9.2  �Aussteuerung vom Krankengeldbezug: Ich bin schon lange krank und werde nun aus dem Krankengeld-Bezug ausgesteuert. Mein Arbeitsverhältnis besteht aber immer noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in meinen alten Beruf zurückkehren kann. Kann ich ALG
	9.3  Häufig gestellte Fragen
	9.3.1  Ich bin ausgesteuert und habe mich dem Arbeitsmarkt im Rahmen meiner Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Ich habe eine starke Sehbehinderung und kann nur einen Telefonarbeitsplatz antreten. Nun wurde mir ein Bildschirmarbeitsplatz angeboten. Was 
	9.3.2  Ich bin ausgesteuert und habe mich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt. Jetzt bin ich erneut wegen derselben Erkrankung arbeitsunfähig. Was soll ich tun? Ich darf mich doch nicht „krankmelden“…
	9.3.3  Kann mich die Arbeitsagentur dazu zwingen, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen?
	9.3.4   Muss ich meinen Krankenschein nach Aussteuerung auch während des ALG-Bezugs weiter einreichen und an wen?


	10.  Widerspruch gegen Bescheid der Arbeitsagentur




Barrierefreiheitsbericht





		Dateiname: 

		AK_Arbeitslosengeld_2026_bfr_web.pdf









		Bericht erstellt von: 

		Josefine Frank



		Firma: 

		







 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]



Zusammenfassung



Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.





		Manuelle Prüfung erforderlich: 2



		Manuell bestanden: 0



		Manuell nicht bestanden: 0



		Übersprungen: 1



		Bestanden: 29



		Fehlgeschlagen: 0







Detaillierter Bericht





		Dokument





		Regelname		Status		Beschreibung



		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.



		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei



		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)



		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet



		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt



		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar



		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden



		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast



		Seiteninhalt





		Regelname		Status		Beschreibung



		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags



		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags



		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent



		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden



		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags



		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern



		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts



		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten



		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht



		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang

